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Vom Zweckvertrag ZUT!T Lebensgemeinschaft
Das Leitbild der christliıchen Ehe

zweifellos vorhandenen Gefahren.
DEN katholische Leitbild der christlichen DIE Wahrnehmung der Chancen, Narmn-
Ehe nat sich IM Laufe Ad1eSPSs ahrhunderts lich dıe Etablierung einer christlich
grundlegend gewandelt. OSEe| Schwaben- verstandenen Ehe als ebbarer Alter-eder, Assıstent für Moraltheologie an der
Kath.-Theol Haoachschule Linz, zeichnet nabıve Z den vielfach verzerrten Bezie-
dıesen Wandlungsprozel nach, U7 daraus hungsmustern sowochl traclitioneller
einıge Konkretisierungen Hır die Etablie- patriarchaler Ehen als auch moderner,
MNg einer christlich verstandenen Ehe als
EiINer ebbaren un lebenswerten Alter- un dem Vorbehalt jederzeit MOg-
nabhve 1Im gegenwartigen Pluralismus DE“ licher Aufkündigung stehender nicht-
schlechtlicher (Zusammen)Lebensformen ehelicher Lebensgemeinschaften, wird
abzuleiten. (Redaktion) ZWarTr bereits pastora In vielfältigen

Anläufen versucht, in der Zukunft Je-
doch noch gröfßere Bedeutung erlan-

[ Die christliche Ehe, verstanden als gen (müssen).
reue, ausschließliche, unauflösliche
und ıIn kirchlicher Oorm abgeschlosse- Ehe als e  ag

Lebensgemeinschaft VO  — Frau un
Mann, ist der modernen Gesell- Das vorkonziıliare Fheleitbild' wWart g_
schaft 1ın 211e Krise geraten. DITS Krise prägt Vo der Vorstellung der Ehe als
bezieht sich dabei sowochl auf den eiINnes Vertrages zwischen Mann un
Bereich des tatsächlichen Verhaltens Frau, der zugunsten der Verwirkli-
viele Ehen scheitern nd werden g_ chung bestimmter Zwecke abgeschlos-
schieden, neben der Ehe bilden sich Ssemn wird. Klassisch kommt dieses VOI-

mannigfache Formen sogenannter konziliare, unter dem Primat des
‚Nichtehelicher Lebensgemeinschaf- (Kirchen)Rechts stehende Ehemodell
ten heraus als auch auf die dahinter denn auch 1 PeX Iurıs Canonıicı aus
stehende Einstellung: die zuletzt g — dem Jahre 1917 ZUIN Ausdruck uch
nannten Phänomene werden gesell- wenn dieses Frühere Gesetzbuch der
schaftlich weitgehend toleriert und Katholischen Kirche keine eigentliche
akzeptiert. Eine Krise ist immer ZWwI1Ie- Definition der Ehe bietet, wird doch 1Im
spältig, 1rg S1e doch vielfältige ( ersten, die estimmungen ber das
fahren, aber auch MEUE Chancen. In der Sakrament der Ehe eröffnenden Canon
kirch(enamt)lichen Wahrnehmung die- selbstverständlich on der Fhe
ST Krise dominiert die Perspektive der als einem ‚Vertrag““ gesprochen, der

DITS. folgenden Ausführungen beziehen siıch auf das Eheleitbild, wıe 0’5 sıch ın kirchenamtlichen
Dokumenten und kirchenrechtlichen Texten tindet Davon unbenommen iınd die pastorale Praxıs
und die tatsächlich gelebten Ehen, die uch In der Vergangenheit Ooft menschenwürdiger und om
(eist echter 12 gepra
(Can. 1012 Christus Herr hat den Ehevertrag (contractum matrımonialem) zwischen Weı
getauften Personen als soölchen Würde 11es Sakramentes erhoben.
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Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft 
Das Leitbild der christlichen Ehe 

Das ka tholische Leitbild der christlichen 
Ehe hat sich im Laufe dieses Jahrhw1del·ts 
grW1dlegend gewandelt. Josef Schwaben­
eder, Assistent fiiI Moraltheologie an der 
Kath.-Theol. Hochschule Linz, zeichnet 
diesen WandlW1gsprozeß nach, um daraus 
einige KonkretisierW1gen für die Etablie­
rung einer christlich verstandenen Ehe als 
einer lebbaren W1d lebenswerten Alter­
native im gegenwärtigen Pluralismus ge­
schlechtlicher (Zusammen)Lebensformen 
abzuleiten. (Redaktion) 

Die christliche Ehe, verstanden als 
treue, ausschließliche, unauflösliche 
und in kirchlicher Form abgeschlosse­
ne Lebensgemeinschaft von Frau und 
Mann, ist in der modernen Gesell­
schaft in eine Krise geraten. Die Krise 
bezieht sich dabei sowohl auf den 
Bereich des tatsächlichen Verhaltens -
viele Ehen scheitern und werden ge­
schieden, neben der Ehe bilden sich 
mannigfache Formen sogenannter 
,Nichtehelicher Lebensgemeinschaf­
ten' heraus - als auch auf die dahinter 
stehende Einstellung: die zuletzt ge­
nannten Phänomene werden gesell­
schaftlich weitgehend toleriert und 
akzeptiert. Eine Krise ist immer zwie­
spältig, birgt sie doch vielfältige Ge­
fahren, aber auch neue Chancen. In der 
kirch(enamt)lichen Wahrnehmung die­
ser Krise dominiert die Perspektive der 

- zweifellos vorhandenen - Gefahren. 
Die Wahrnehmung der Chancen, näm­
lich die Etablierung einer christlich 
verstandenen Ehe als lebbarer Alter­
native zu den vielfach verzerrten Bezie­
hungsmustern sowohl traditioneller 
patriarchaler Ehen als auch moderner, 
unter dem Vorbehalt jederzeit mög­
licher Aufkündigung stehender nicht­
ehelicher Lebensgemeinschaften, wird 
zwar bereits pastoral in vielfältigen 
Anläufen versucht, in der Zukunft je­
doch noch größere Bedeutung erlan­
gen (müssen). 

1. Ehe als Vertrag 

Das vorkonziliare Eheleitbild 1 war ge­
prägt von der Vorstellung der Ehe als 
eines Vertrages zwischen Mann und 
Frau, der zugunsten der Verwirkli­
chung bestimmter Zwecke abgeschlos­
sen wird. Klassisch kommt dieses vor­
konziliare, unter dem Primat des 
(Kirchen)Rechts stehende Ehemodell 
denn auch im Codex Iuris Canonici aus 
dem Jahre 1917 zum Ausdruck. Auch 
wenn dieses frühere Gesetzbuch der 
Katholischen Kirche keine eigentliche 
Definition der Ehe bietet, wird doch im 
ersten, die Bestimmungen über das 
Sakrament der Ehe eröffnenden Canon 
ganz selbstverständlich von der Ehe 
als einem ,Vertrag' 2 gesprochen, der 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Eheleitbild, wie es sich in kirchenamtlichen 
Dokumenten und kirchenrechtlichen Texten finde t. Davon W1benommen sind die pastorale Praxis 
W1d die tatsächlich gelebten Ehen, die auch in der Vergangenheit oft menschenwürdiger und vom 
Geis t echter Liebe geprägt waren. 
Can. 1012 § 1. Christus der Herr hat den Ehevertrag (contractum matrimonialem) zwischen zwei 
getauften Personen als solchen zur Würde eines Sakramentes erhoben . 
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ach CL  3 1081 S das „bleibende un deren Ehezwecke Ur untergeordnete
ausschließliche Recht auf den Körper edeutung haben
(1Us in COTPUS) 1m Blick auf Akte, die [ ie augustinische Lehre den Ehe-
VO  - sich AUSs ZUT Zeugung VO ach- Qutern findet sich ZW arlr nicht direkt 1m
kommenschaft geeignet sind”, ZUuU kirchlichen Gesetzbuch aus dem Jahre
Inhalt hatte und somıiıt „ ZAUT Fort- 1917, erhält aber tragende edeutung
pflanzung des Menschengeschlechts ın der Eheenzyklika 1US XI „Castı
eingegangen wurde  ” 3. War damit die Connubiu” aus dem Jahre 1930 Auf-
traditionelle Sicht der Ehe Trotz der grund der wichtigen systematischen
gerade des katholischen tellung der Ehelehre des Augustinus

ın der Iradıtion der Kirche bis ın dieSexualpessimismus einseltig auf die
geschlechtliche Dimension zentriert lehramtliche Verkündigung uUuNseTeEeSs
un SOomI1t bereits wesentliche Jahrhunderts hinein sollen diese un!
FEFlemente ausgeblendet*, erfolgte 1N- VOT em deren Voraussetzungen urz
nerhalb der angesprochenen g_ vorgeste werden.
schlechtlichen Dimension och einmal Augustinus’ Sicht der Ehe st gepragt Vo  j einem

deutlichen Sexualpessimısmus, der ın die Vor-eine Reduktion auf cdie Fortpflan-
zungsfunktion, WI1e bereits ın der stellung Vo  - der sogenannten ‚Paradiesesehe‘

rathonalisiert worden ist. In der Paradiesesehe Se1Formulierung VO Ca  - 1081 S aNnzeE- die Ausübung des Geschlechtsaktes ohne Begier-
lichkeit, unter voller euerung der Geschlechts-deutet wird. Die nähere Ausdeutung

dieser fortpflanzungszentrierten Sicht OÖOTBaNE durch die menschliche Vernunft, möglich
BCWESCHL : „Der Wille hätte direkt die Sexual-der Ehe findet sich in der Rezeption Organe beherrscht und G1E willkürlich wegt,der traditionellen Lehre VO  - den WIEC heute och and un! Fuß gebraucht,”“Ehezwecken, welche, vermittelt ber Nun Se1 die Ursüunde ams und VvVas

Thomas Vo  - Aquin, auf die augustinı- ‚ott wesentlich 1ne Sünde des Ungehorsams
BCeWESCH. Die Strafe Gottes für diesen Ungehor-sche Ehegüterlehre zurückgeht. Can
Sarn War 1U seinerseıts E1n den Menschen1013 81 definiert lapidar: „Der Eerstie hineingelegter Ungehorsam, der UngehorsamwecC der Ehe ıst Cciıe Zeugung und des Korpers gegenüber dem Geist. „In erster

Erziehung VO  . Nachkommenschaft, Linie traf diese Strafe as Gebiet der SEXUa-
lität.““ Die sexuelle Begierlichkeit War nachder Zzweite besteht darın, gegenseitige

Hilfestellung und Heilmittel die ugustinus Iso 1Ne direkte Folge des Sunden-
falls, 1NE Strafe Gottes, wodurch die mensch-

Begierlichkeit sein.“” Die Aufzäh- liche Identität gebrochen und der Mensch selbst
die Erfahrung des ‚Ungehorsams‘ des KOrperslung der Ehezwecke 1St hierbei hierar-

chisch Z verstehen: der ‚erste weck‘ seinen C155 machen sollte.
Unter der Vorgabe dieser sexual-anthropologi-iıst nicht der el ın einer Reihe gleich- schen P”rämisse entwickelte Augustinus urangıger Zwecke, sondern der aupt- SPINE Ehelehre. Diese steht unter dem Primat des

zweck der Ehe, demgegenüber cie Fortpflanzungsgedankens. „Einziger WEeC| der

X üudecke, Eheschließung als Bund Genese und Exegese der Ehelehre der Konzilskonstitution
‚Gaudium et Spes’ ın kanonistischer Auswertung (fZK Teilband, ürzburg 1989,
Vgl eb „Eheliche Liebe, gegenseitige Unterstutzung der Ehegatten un Wohngemeinschaft

ausdrücklich nicht wesentlicher Inhalt des Ehewillens, auch ZUr Integrität und 'o11-
kommenheit der Ehe durchaus wünschenswert.“”
Zu den unterschiedlichen und ım Laute der Zeit sich wandelnden Vorstellungen Augustinus’ VO:
der Paradiesesehe vgl Muüller, Die Lehre des Augustinus IN der Paradiesesehe und iıhre
Auswirkun
ZUTr Geschi

en ın der Sexualethik des und Jahrhunderts bis Thomas VO:  — quin Studien
der kath. Moraltheologie, Kegensburg 1954, 20FE

Ebd
Fhbd
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nach can. 1081 §2 das "bleibende und 
ausschließliche Recht auf den Körper 
(ius in corpus) im Blick auf Akte, die 
von sich aus zur Zeugung von Nach­
kommenschaft geeignet sind", zum 
Inhalt hatte und somit "zur Fort­
pflanzung des Menschengeschlechts 
eingegangen wurde" 3. War damit die 
traditionelle Sicht der Ehe trotz - oder 
gerade wegen - des katholischen 
Sexualpessimismus einseitig auf die 
geschlechtliche Dimension zentriert 
und waren somit bereits wesentliche 
Elemente ausgeblendet 4

, so erfolgte in­
nerhalb der angesprochenen ge­
schlechtlichen Dimension noch einmal 
eine Reduktion auf die Fortpflan­
zungsfunktion, wie es bereits in der 
Formulierung von can. 1081 § 2 ange­
deutet wird. Die nähere Ausdeutung 
dieser fortpflanzungszentrierten Sicht 
der Ehe findet sich in der Rezeption 
der traditionellen Lehre von den 
Ehezwecken, welche, vermittelt über 
Thomas von Aquin, auf die augustini­
sche Ehegüterlehre zurückgeht. Can. 
1013 § 1 definiert lapidar: "Der erste 
Zweck der Ehe ist die Zeugung und 
Erziehung von Nachkommenschaft, 
der zweite besteht darin, gegenseitige 
Hilfestellung und Heilmittel gegen die 
Begierlichkeit zu sein." Die Aufzäh­
lung der Ehezwecke ist hierbei hierar­
chisch zu verstehen: der ,erste Zweck' 
ist nicht der erste in einer Reihe gleich­
rangiger Zwecke, sondern der Haupt­
zweck der Ehe, demgegenüber die an-

deren Ehezwecke nur untergeordnete 
Bedeutung haben. 
Die augustinische Lehre von den Ehe­
gütern findet sich zwar nicht direkt im 
kirchlichen Gesetzbuch aus dem Jahre 
1917, erhält aber tragende Bedeutung 
in der Eheenzyklika Pius' XI. "Casti 
Connubii" aus dem Jahre 1930. Auf­
grund der wichtigen systematischen 
Stellung der Ehelehre des Augustinus 
in der Tradition der Kirche bis in die 
lehramtliche Verkündigung unseres 
Jahrhunderts hinein sollen diese und 
vor allem deren Voraussetzungen kurz 
vorgestellt werden. 
Augustinus' Sicht der Ehe ist geprägt von einem 
deutlichen Sexualpessimismus, der in die Vor­
stellung von der sogenannten ,Paradiesesehe' 
rationalisiert worden ist. In der Paradiesesehe sei 
die Ausübung des Geschlechtsaktes ohne Begier­
lichkeit, unter voller Steuenmg der Geschlechts­
organe durch die menschlidle Vernunft, möglich 
gewesen5

: "Der Wille hätte direkt die Sexual­
organe beherrscht und sie willkürlich bewegt, so 
wie er heute noch Hand und Fuß gebraucht." 6 
Nun sei die Ursünde Adams und Evas gegen 
Gott wesentlich eine Sünde des Ungeh()rsams 
gewesen. Die Strafe Gottes für diesen Ungehor­
sam war nun seinerseits ein in den Menschen 
hineingelegter Ungehorsam, der Ungehorsam 
des Körpers gegenüber dem Geist. " In erster 
Linie tra f diese Strafe das Gebiet der Sexua­
lität. ,,7 Die sexuelle Begierlichkeit war nach 
Augustinus also eine direkte Folge des Sünden­
falls, eine Strafe Gottes, wodurch die mensch­
liche Identität gebrochen und der Mensch selbst 
die Erfahrung des ,Ungehorsams' des Körpers 
gegen seinen Geist machen sollte. 
Unter der Vorgabe dieser sexual-aniliropologi­
schen Prämisse entwickelte Augustinus nun 
seine Ehelehre. Diese steht unter dem Primat des 
Fortpflanzungsgedankens. "Einziger Zweck der 

N. Liidecke, Eheschließung als Bund. Genese und Exegese der Ehelehre der Konzilskonstitution 
,Gaudium et Spes' in kanonistisdler Auswertung (fzk 711), 1. Teilband, Wlirzburg 1989, 58. 
Vgl. ebd. 59: "Eheliche Liebe, gegenseitige Unterstiitzung der Ehegatten und Wohngemeinschaft 
waren ausdrücklich nicht wesentlicher Inhalt des Ehewillens, wenn aud l zur Integrität und Voll­
kommenheit der Ehe durchaus wünschenswert." 
Zu den unterschiedlidlen und im Laufe der Zeit sich wandelnden Vorstellwlgen Augustinus' von 
der Paradiesesehe vgl. M. Miille/; Die Lehre des Hl. Augustinus von der Paradiesesehe und ihre 
Auswirkungen in der Sexualethik des 12. und 13. Jahrhunderts bis Thomas von Aquin (Studien 
zur Geschichte der kath. Moraltheologie, Bd. 1), Regensburg 1954, 20ff. 
Ebd. 22. 
Ebd.24. 
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Ehe ıst die Fortpflanzung des Menschenge- Lebensgemeinschaft Vo  — Frau un
schlechts.“® DITS Ehe zähmt gewissermaßen den Mann, deren Mitte und Wesensgrunungeordneten, dem rationalen Wıiıllen ungehor-

Sexualtrieb Unı rechtfertigt ihn durch dıe gegenseltige sowochl erotisch-be-
sSeINE inordnung auf die Zeugung UTrM Erzie- gehrende als auch un VOT em
hung VO:  - Nachkommenschaft. Das Gut der Ehe ethisch-hingebende 1e ıst, kommt
entfaltet sich also wesentlich 1Im ut der 'nch-
kommenschaft, Neben dieses Gut der Nachkom-

bei Augustinus und der olge der
menschaft die (züuter der Treue und des gesamten Tradıtion der Kirche bis ın
Sakramentes. Das (‚ut der JTreue beinhaltet och die Mitte Jahrhunderts ur
ıne positive Würdigung eines allerdings unzureichend ın den 1C
untergeordneten zweıten Zweckes der Ehe, eın

en Heilmittel
Eın wichtiger Hınwels auf diese Ze1-

‚remedıum concupiscenthae”, trale Dimension christlichen Ehever-die Begierlichkeit Zu SCIN. [heses Gut der
Treue, das heißt der Vollzug des sexuellen es ständnisses findet sich jedoch bereits
allein mıit dem Ehegatten beziehungsweise der 1n der erwähnten Enzyklika ‚Castı
Ehegattin, bringt nämlich mit sich, da der bloß Connubi. Oort heißt 1 Rahmen der
„ZUTr Säattigung der Begierde vollzogen(e)” eheli-
che Akt „eme verzeihliche Schuld“” 1n sich Ausführungen über das Ehegut der
birgt, während der „eheliche Akt, der der Zeu- Ireue: „Die gegenseıltige innere For-
ZSUNg d  jent”,  M völlig schuldlos ist”. 50 kommt der Gatten, das beharrliche
Augustinus dem zusammenfassenden rgeb- Bemühen, einander ZUT ollendungNIS: „Das Cut der Fhe beruht darum bei allen
Völkern und allen Menschen auf dem 7 weck der führen, annn 11a17  Schwabeneder/ Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  Ehe ist die Fortpflanzung des Menschenge-  Lebensgemeinschaft von Frau und  schlechts.“* Die Ehe zähmt gewissermaßen den  Mann, deren Mitte und Wesensgrund  ungeordneten, dem rationalen Willen ungehor-  samen Sexualtrieb und rechtfertigt ihn durch  die gegenseitige sowohl erotisch-be-  seine Hinordnung auf die Zeugung und Erzie-  gehrende als auch und vor allem  hung von Nachkommenschaft. Das Gut der Ehe  ethisch-hingebende Liebe ist, kommt  entfaltet sich also wesentlich im Gut der Nach-  kommenschaft. Neben dieses Gut der Nachkom-  bei Augustinus und in der Folge in der  menschaft treten die Güter der Treue und des  gesamten Tradition der Kirche bis in  Sakramentes, Das Gut der Treue beinhaltet noch  die Mitte unseres Jahrhunderts nur  eine positive Würdigung eines — allerdings  unzureichend in den Blick.  untergeordneten - zweiten Zweckes der Ehe, ein  ein Heilmittel  Ein wichtiger Hinweis auf diese zen-  ‚zemedium concupiscentiae‘,  trale Dimension christlichen Ehever-  gegen die Begierlichkeit zu sein. Dieses Gut der  Treue, das heißt der Vollzug des sexuellen Aktes  ständnisses findet sich jedoch bereits  allein mit dem Ehegatten beziehungsweise der  in der erwähnten Enzyklika ‚Casti  Ehegattin, bringt nämlich mit sich, daß der bloß  Connubii‘. Dort heißt es im Rahmen der  „zur Sättigung der Begierde vollzogen(e)“ eheli-  che Akt nur „eine verzeihliche Schuld“ in sich  Ausführungen über das Ehegut der  birgt, während der „eheliche Akt, der der Zeu-  Treue: „Die gegenseitige innere For-  gung dient“, völlig schuldlos ist*. So kommt  mung der Gatten, das beharrliche  Augustinus zu dem zusammenfassenden Ergeb-  Bemühen, einander zur Vollendung zu  nis: „Das Gut der Ehe beruht darum bei allen  Völkern und allen Menschen auf dem Zweck der  führen, kann man ... sogar sehr wahr  und richtig als Hauptgrund und  Zeugung und der Bewahrung der Keuschheit,  Was jedoch das Volk Gottes angeht, auch noch in  eigentlichen Sinn der Ehe bezeichnen.  der Heiligkeit des Sakramentes, ... Das alles,  Nur muß man dann die Ehe nicht im  Nachkommenschaft, Treue und Geheimnis sind  Güter, derentwegen auch die Ehe ein Gut ist.  engeren Sinne als Einrichtung zur  Aber auch schon in dieser Zeit nicht einmal  Zeugung und Erziehung des Kindes,  fleischliche Nachkommenschaft zu suchen  sondern im weiteren als volle Lebens-  und dem einen Manne Christi geistig untertan  gemeinschaft fassen.“' Diese neue —  „  zu werden, ist gewiß besser und heiliger.  wiewohl in der Tradition der Kirche als  Ohne Augustinus’ wesentliche Ein-  Nebenlinie ständig präsente — Sicht der  sichten in die ‚Güter‘ der Ehe — Nach-  Ehe steht in Casti Connubii noch relativ  kommenschaft,  Treue/Einehe  und  isoliert neben der dominierenden Be-  Sakrament/ Unauflöslichkeit - in Frage  schreibung der Ehe von den Ehe-  stellen zu wollen, sei doch auf den  zwecken und Ehegütern her. Nichts-  allerdings mehr als fragwürdigen  destoweniger konnte sie „den An-  sexualpessimistischen  anthropologi-  knüpfungspunkt für eine wirklich per-  schen Hintergrund des Theologoume-  sonale Fortschreibung der katholi-  nons der Paradiesesehe und die damit  schen Ehelehre bieten ..., wie sie sich  verbundene sexualitäts- und fortpflan-  auf dem II. Vatikanischen Konzil ereig-  42  zungszentrierte Sicht der Ehe hinge-  net hat  . Vermittelt über theologische  wiesen. Ehe als umfassende personale  Bemühungen vor allem von Herbert  Ebd. 29,  De bono conj. 6 (PL 40, 377f.); zit. n. Aurelius Augustinus, das Gut der Ehe. Übertragen von Dr.  A. Maxsein, Würzburg 1949, 9,  d  Ebd. 32 (PL 40, 394); zit n. Augustinus, Das Gut der Ehe 41f.  ”  Casti Connubii 24 (zit. nach Pius XI., Rundschreiben über die christliche Ehe in Hinsicht auf die  gegenwärtigen Verhältnisse, Bedrängnisse, Irrtümer und Verfehlungen in Familie und _ Gesell-  schaft. Autorisierte Ausgabe mit authentischem lateinischem Text und amtl. deutscher Überset-  zung, Freiburg 1936, 23.  Lüdecke, Eheschließung 230.sehr wahr

und richtig als Hauptgrund unZeugung und der Bewahrung der Keuschheit.
Was jedoch das 'olk (‚ottes angeht, uch noch In eigentlichen Sinn der Ehe bezeichnen.
der Heiuligkeit des Sakramentes Das alles, Nur mul dann cdie Ehe nicht 1m
Nachkommenschaft, Jreue un Geheimnis sind
uüter, erentwegen auch che Ehe eın Gut ist. eNngeren inne als Einrichtung ZUT

ber uch schon In dieser eit nicht einmal Zeugung und Erziehung des Kindes,
fleischliche Nachkommenschaft ZUu suchen sondern 1 weıteren als Vo Lebens-
und dem einen Manne Christi geishg untertan gemeinschaft tassen.  41 Diese eue
Z werden, ist gewiß besser und heiliger. wiewohl ın der Tradition der Kirche als
Ohne Augustinus’ wesentliche Fın- Nebenlinie staändig präasente Sicht der
sichten 1771 die ‚Güter der Ehe Nach- Ehe steht ıIn Castı Connubi och relativ
kommenschaft, JTreue Einehe un isoliert neben der dominierenden Be-
Sakrament/Unauflöslichkeit rage schreibung der Ehe VO  - en Ehe-
stellen “ wollen, E1 doch auf en zwecken und Ehegütern her. Nichts-
allerdings mehr als fragwürdigen destoweniger konnte G1E „den An-
sexualpessimistischen anthropologi- knüpfungspunkt für eine wirklich DEeI-
schen Hintergrund des Theologoume- sonale Fortschreibung der katholi-
O15 der Paradiesesehe un die damit schen Ehelehre bieten ....” WIEe S1e sich
verbundene sexualıtats- un fortpflan- auf dem I1 Vatikanischen Konzil ereig-
zungszentrierte Sicht der Ehe hinge- net hat Vermittelt ber theologische
wıesen. Ehe als umtassende personale Bemühungen VOT allem VO  — Herbert

Ebd
e ONO CON]J. (PL 4 'g 377£.); zıt. Aurelius Augusthnus, cdas (Gut der Ehe Übertragen on Ur.

Maxseın, ürzburg
i Ebd (PL 40/ 394); zit Augustinus, Das ul der Ehe 41

Aastı Connubii zıt ach Pius Af£.:; Rundschreiben ber cdie christliche Ehe ın Hinsicht auf die
gegenwartıgen Verhältnisse, Bedrän MiSSE, Irrtümer und Verfehlungen In Familie und Gesell-
schaft Autorisierte Ausgabe mıt aut entischem lateinischem ext Un amt! deutscher erset-
AL  f Freibur 1936, AA  I
Lüdecke, Ehesc jeisung 23l  ©
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Ehe ist die Fortpflanzung des Menschenge­
schlechts." s Die Ehe zähmt gewissermaßen den 
ungeordneten, dem rationalen Willen ungehor­
samen Sexualtrieb und rechtfertigt ihn durch 
seine Hinordnung auf die Zeugung und Erzie­
hung von Nachkommenschaft. Das Gut der Ehe 
entfaltet sich also wesentlich im Gut der Nach­
kommenschaft. Neben dieses Gut der Nachkom­
menschaft treten die Güter der Treue und des 
Sakramentes. Das Gut der Treue beinhaltet noch 
eine positive Würdigung eines - allerdings 
untergeordneten - zweiten Zweckes der Ehe, ein 
,remedium concupiscentiae', ein Heilmittel 
gegen die Begierlichkei t zu sein. Dieses Gut der 
Treue, das heißt der Vollzug des sexuellen Aktes 
allein mit dem Ehegatten beziehlmgsweise der 
Ehegattin, bringt nämlich mit sich, daß der bloß 
"zur Sättigung der Begierde vollzogen(e)" eheli­
che Akt /tur "eine verzeihliche Schuld" in sich 
birgt, während der "eheliche Akt, der der Zeu­
gung dient", völlig schuldlos ist9 So kommt 
Augustinus zu dem zusammenfassenden Ergeb­
nis: "Das Gut der Ehe beruht darum bei allen 
Völkern und allen Menschen au f dem Zweck der 
Zeugung und der Bewahrung der Keuschheit. 
Was jedoch das Volk Gottes angeht, auch noch in 
der Heiligkeit des Sakramentes. .. . Das alles, 
Nachkommenschaft, Treue und Geheimnis sind 
Güter, derentwegen auch die Ehe ein Gut ist. 
Aber auch schon in dieser Zeit nicht einmal 
fleischliche Nachkommenschaft zu suchen ... 
und dem einen Manne Christi geistig untertan 
zu werden, ist gewiß besser und heiliger."lo 

Ohne Augustinus' wesentliche Ein­
sichten in die ,Güter' der Ehe - Nach­
kommenschaft, Treue / Einehe und 
Sakrament/Unauflöslichkeit - in Frage 
stellen zu wollen, sei doch auf den 
allerdings mehr als fragwürdigen 
sexualpessirnistischen anthropologi­
schen Hintergrund des Theologoume­
nons der Paradiesesehe und die damit 
verbundene sexualitäts- und fortpflan­
zungszentrierte Sicht der Ehe hinge­
wiesen. Ehe als umfassende personale 

Ebd.29. 

Lebensgemeinschaft von Frau und 
Mann, deren Mitte und Wesensgrund 
die gegenseitige sowohl erotisch-be­
gehrende als auch und vor allem 
ethisch-hingebende Liebe ist, kommt 
bei Augustinus und in der Folge in der 
gesamten Tradition der Kirche bis in 
die Mitte unseres Jahrhunderts nur 
unzureichend in den Blick. 
Ein wichtiger Hinweis auf diese zen­
trale Dimension christlichen Ehever­
ständnisses findet sich jedoch bereits 
in der erwähnten Enzyklika ,Casti 
Connubii '. Dort heißt es im Rahmen der 
Ausführungen über das Ehegut der 
Treue: "Die gegenseitige innere For­
mung der Gatten, das beharrliche 
Bemühen, einander zur Vollendung zu 
führen, kann man .. . sogar sehr wahr 
und richtig als Hauptgrund und 
eigentlichen Sinn der Ehe bezeichnen. 
Nur muß man dann die Ehe nicht im 
engeren Sinne als Einrichtung zur 
Zeugung und Erziehung des Kindes, 
sondern im weiteren als volle Lebens­
gemeinschaft fassen." 11 Diese neue -
wiewohl in der Tradition der Kirche als 
Nebenlinie ständig präsente - Sicht der 
Ehe steht in Casti Connubii noch relativ 
isoliert neben der dominierenden Be­
schreibung der Ehe von den Ehe­
zwecken und Ehegütern her. Nichts­
destoweniger konnte sie "den An­
knüpfungspunkt für eine wirklich per­
sonale Fortschreibung der katholi­
schen Ehelehre bieten ... , wie sie sich 
auf dem 11. Vatikanischen Konzil ereig­
net hat" 12. Vermittelt über theologische 
Bemühungen vor allem von Herbert 

De bono conj. 6 (PL 40, 377f.); zit. n. Aurelius Augustinus, das Gut der Ehe. Übertragen von Dr. 
A. Maxsein, Würzburg 1949, 9. 
Ebd. 32 (PL 40,394); zit n. Augustinus, Das Gut der Ehe 4lf. 10 

" 

Casti Connubii 24 (zit. nach Pius Xl., Rundschreiben über die christliche Ehe in Hinsicht auf die 
gegenwärtigen Verhältnisse, Bedrängnisse, Irrtümer und Verfehlungen in Familie undGesell­
schaft. Autorisierte Ausgabe mit authentischem lateinischem Text und amt!. deutscher Uberset­
zung, Freiburg 1936, 23. 
Lüdecke, Eheschließung 230. 
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Doms'® und anderen fand die e1gen- Famililie in der Gegenwart besonders
ständige Betonung des 1innes der Ehe ausgesetzt sSind, findet sich in der
als einer Vo  — gegenseıltiger personaler Nummer 48 die eigentliche Ehelehre des
1e€ gepragten umfassenden Lebens- Konzils, die Sanz Vo  - der personalen
gemeinschaft schließlich Eingang iın Sıcht und der 1eDE als eigentlichem SINN-
die JTexte des II Vatikanums. gehalt der Ehe gepragt ist

„xDhie innıge Gemeinschaft des Lebens un der
Ehe als Lebens- un Liebe 1n der Ehe, Vom Schöpfer begründet un

Liebesgemeinschaft mıiıt eıgenen Gesetzen geschützt, ird durch den
Ehebund, das heißt durch eın unwiderrufliches
personales Einverständnis, gestiftet. 50 entsteht

Die Ausführungen der konziliaren durch den personal freien Akt, ın dem sich cdıe
Ehelehre en sich iın den apiteln Fheleute gegenselthg schenken und annehmen,
4757 der Pastoralkonstitution ‚Gau- 1Ne nach göttlicher Ordnung feste Instituhon.

[Dieses heilige Band unterhegt IM Hınblick uf1U et Spes’. Geprägt VO  - einer as Wohl der en und der Nachkommen-
schaft SOWIE auf das Wohl der Gesellschaft nichtgrundsätzlich positiven Sicht der Welt

Vo heute un getragen VOo nliegen mehr menschlicher Willkür. ‚ott selbst ist
des Dialogs mit cdiıeser Welt wird eın Urheber der Ehe, die mit verschiedenen (utern

und /Zielen ausgestattet Ist;18  Schwabeneder/Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  Doms'® und anderen fand die eigen-  Familie in der Gegenwart besonders  ständige Betonung des Sinnes der Ehe  ausgesetzt sind, findet sich in der  als einer von gegenseitiger personaler  Nummer 48 die eigentliche Ehelehre des  Liebe geprägten umfassenden Lebens-  Konzils, die ganz von der personalen  gemeinschaft schließlich Eingang in  Sicht und der Liebe als eigentlichem Sinn-  die Texte des II. Vatikanums.  gehalt der Ehe geprägt ist:  „Die innige Gemeinschaft des Lebens und der  2. Ehe als Lebens- und  Liebe in der Ehe, vom Schöpfer begründet und  Liebesgemeinschaft  mit eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den  Ehebund, das heißt durch ein unwiderrufliches  personales Einverständnis, gestiftet. So entsteht  Die Ausführungen der konziliaren  durch den personal freien Akt, in dem sich die  Ehelehre finden sich in den Kapiteln  Eheleute gegenseitig schenken und annehmen,  47-52 der Pastoralkonstitution ‚Gau-  eine nach göttlicher Ordnung feste Institution.  Dieses heilige Band unterliegt im Hinblick auf  dium et Spes‘. Geprägt von einer  das Wohl der Gatten und der Nachkommen-  schaft sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht  grundsätzlich positiven Sicht der Welt  von heute und getragen vom Anliegen  mehr menschlicher Willkür. Gott selbst ist  des Dialogs mit dieser Welt wird ein  Urheber der Ehe, die mit verschiedenen Gütern  und Zielen ausgestattet ist; ... Durch ihre natür-  Eheleitbild vorgelegt, das trotz des  liche Eigenart sind die Institutionen der Ehe und  Bemühens um Kontinuität mit der bis-  die eheliche Liebe auf Zeugung und Erziehung  herigen Ehelehre einen wichtigen  von Nachkommenschaft  hingeordnet  und  Einschnitt innerhalb der katholischen  finden darin gleichsam ihre Krönung. ... Diese  innige Vereinigung als gegenseitiges Sichschen-  Kirche darstellt, der darin besteht,  ken zweier Personen wie auch das Wohl der  „daß die Ehe nicht mehr als Vertrag,  Kinder verlangen die unbedingte Treue der  sondern als Bund verstanden wird, in  Gatten und fordern ihre unauflösliche Einheit.  dem Mann und Frau sich nicht gegen-  Christus der Herr hat diese Liebe, die letztlich  seitig ein bestimmtes Recht übertra-  aus der göttlichen Liebe hervorgeht und nach  gen, sondern durch personales Ein-  dem Vorbild seiner Einheit mit der Kirche gebil-  det ist, unter ihren vielen Hinsichten in reichem  verständnis sich selbst als Person  Maße gesegnet. ... Echte eheliche Liebe wird in  gegenseitig schenken und annehmen  die göttliche Liebe aufgenommen und durch die  und von Gott zu einer personalen  erlösende Kraft Christi und die Heilsvermittlung  Einheit miteinander verbunden wer-  der Kirche gelenkt und bereichert... .“  den“ *,  Sowohl diese Bestimmung der Ehe  Das Anliegen des Konzils, wie es in der  unter den Zentralkategorien ‚Gemein-  Überschrift über das Ehekapitel zum  schaft des Lebens und der Liebe‘ sowie  Ausdruck kommt, ist die ‚Förderung  ‚Bund‘ als auch die Vorstellung der ge-  der Würde der Ehe und Familie‘, beru-  genseitigen personalen Liebe als zen-  hend auf der Annahme, daß das „Wohl  tralem Sinngehalt der Ehe rücken den  der Person sowie der menschlichen  in ‚Casti Connubii‘ bloß nebenbei fest-  und christlichen Gesellschaft ..  ZU-  gehaltenen ‚Hauptgrund und eigent-  innerst mit einem Wohlergehen der  lichen Sinn der Ehe‘ in die Mitte eines  Ehe- und Familiengemeinschaft ver-  recht verstandenen theologischen Ehe-  bunden“ (GS 47) ist. Nach der Nen-  verständnisses. Hinzu kommt noch,  nung einiger Gefahren, denen Ehe und  daß diese eheliche Liebe in eine qualifi-  ”  u  Vgl. vor allem sein bahnbrechendes Werk ‚Vom Sinn und Zweck der Ehe‘, Breslau 1935,  M, Kaiser, Scheitern der Ehe — Scheidung — Wiederheirat, in: /. Gündel (Hg.), Leben aus christlicher  Verantwortung. Ein Grundkurs der Moral. Bd. 3: Partnerschaft — Ehe — Familie — Leibliches Leben  — Kirche (Schriften der Kath. Akademie Bayern 134), Düsseldorf 1992, 67-88, 81.Durch ihre natur-Eheleitbild vorgelegt, das TOLZ des liche kEigenart sind die nsthtuhonen der Ehe unBemühens Kontinuität mit der bis- die eheliche Liebe auf Zeugung und Erziehung
herigen Ehelehre einen wichtigen V  —_ Nachkommenschaft hingeordnet und
Einschnitt innerhalb der katholischen hinden darın gleichsam ihre Krönung.18  Schwabeneder/Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  Doms'® und anderen fand die eigen-  Familie in der Gegenwart besonders  ständige Betonung des Sinnes der Ehe  ausgesetzt sind, findet sich in der  als einer von gegenseitiger personaler  Nummer 48 die eigentliche Ehelehre des  Liebe geprägten umfassenden Lebens-  Konzils, die ganz von der personalen  gemeinschaft schließlich Eingang in  Sicht und der Liebe als eigentlichem Sinn-  die Texte des II. Vatikanums.  gehalt der Ehe geprägt ist:  „Die innige Gemeinschaft des Lebens und der  2. Ehe als Lebens- und  Liebe in der Ehe, vom Schöpfer begründet und  Liebesgemeinschaft  mit eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den  Ehebund, das heißt durch ein unwiderrufliches  personales Einverständnis, gestiftet. So entsteht  Die Ausführungen der konziliaren  durch den personal freien Akt, in dem sich die  Ehelehre finden sich in den Kapiteln  Eheleute gegenseitig schenken und annehmen,  47-52 der Pastoralkonstitution ‚Gau-  eine nach göttlicher Ordnung feste Institution.  Dieses heilige Band unterliegt im Hinblick auf  dium et Spes‘. Geprägt von einer  das Wohl der Gatten und der Nachkommen-  schaft sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht  grundsätzlich positiven Sicht der Welt  von heute und getragen vom Anliegen  mehr menschlicher Willkür. Gott selbst ist  des Dialogs mit dieser Welt wird ein  Urheber der Ehe, die mit verschiedenen Gütern  und Zielen ausgestattet ist; ... Durch ihre natür-  Eheleitbild vorgelegt, das trotz des  liche Eigenart sind die Institutionen der Ehe und  Bemühens um Kontinuität mit der bis-  die eheliche Liebe auf Zeugung und Erziehung  herigen Ehelehre einen wichtigen  von Nachkommenschaft  hingeordnet  und  Einschnitt innerhalb der katholischen  finden darin gleichsam ihre Krönung. ... Diese  innige Vereinigung als gegenseitiges Sichschen-  Kirche darstellt, der darin besteht,  ken zweier Personen wie auch das Wohl der  „daß die Ehe nicht mehr als Vertrag,  Kinder verlangen die unbedingte Treue der  sondern als Bund verstanden wird, in  Gatten und fordern ihre unauflösliche Einheit.  dem Mann und Frau sich nicht gegen-  Christus der Herr hat diese Liebe, die letztlich  seitig ein bestimmtes Recht übertra-  aus der göttlichen Liebe hervorgeht und nach  gen, sondern durch personales Ein-  dem Vorbild seiner Einheit mit der Kirche gebil-  det ist, unter ihren vielen Hinsichten in reichem  verständnis sich selbst als Person  Maße gesegnet. ... Echte eheliche Liebe wird in  gegenseitig schenken und annehmen  die göttliche Liebe aufgenommen und durch die  und von Gott zu einer personalen  erlösende Kraft Christi und die Heilsvermittlung  Einheit miteinander verbunden wer-  der Kirche gelenkt und bereichert... .“  den“ *,  Sowohl diese Bestimmung der Ehe  Das Anliegen des Konzils, wie es in der  unter den Zentralkategorien ‚Gemein-  Überschrift über das Ehekapitel zum  schaft des Lebens und der Liebe‘ sowie  Ausdruck kommt, ist die ‚Förderung  ‚Bund‘ als auch die Vorstellung der ge-  der Würde der Ehe und Familie‘, beru-  genseitigen personalen Liebe als zen-  hend auf der Annahme, daß das „Wohl  tralem Sinngehalt der Ehe rücken den  der Person sowie der menschlichen  in ‚Casti Connubii‘ bloß nebenbei fest-  und christlichen Gesellschaft ..  ZU-  gehaltenen ‚Hauptgrund und eigent-  innerst mit einem Wohlergehen der  lichen Sinn der Ehe‘ in die Mitte eines  Ehe- und Familiengemeinschaft ver-  recht verstandenen theologischen Ehe-  bunden“ (GS 47) ist. Nach der Nen-  verständnisses. Hinzu kommt noch,  nung einiger Gefahren, denen Ehe und  daß diese eheliche Liebe in eine qualifi-  ”  u  Vgl. vor allem sein bahnbrechendes Werk ‚Vom Sinn und Zweck der Ehe‘, Breslau 1935,  M, Kaiser, Scheitern der Ehe — Scheidung — Wiederheirat, in: /. Gündel (Hg.), Leben aus christlicher  Verantwortung. Ein Grundkurs der Moral. Bd. 3: Partnerschaft — Ehe — Familie — Leibliches Leben  — Kirche (Schriften der Kath. Akademie Bayern 134), Düsseldorf 1992, 67-88, 81.Diese

innıge Vereinigung als gegenseitiges Sichschen-Kirche arste der darin besteht, ken zweıer Personen wWwIıeE uch das Wohl der
„dafs die Ehe cht mehr als Vertrag, er verlangen die unbedingte TIreue der
sondern als Bund verstanden wird, ın (‚atten und fordern hre unauflösliche Einheit.
dem Mannn und Tau sich nicht Al Chrishıis der Herr hat diese J1eDe, die letztlich
seitig ein bestimmtes Recht übertra- aUuUSsSs der göttlichen Liebe hervorgeht und nach
SCN, sondern durch personales Eın- dem Vorbild seiner Finheit mut der Kirche gebil-

det ıst, unter ihren vielen Hinsichten In reichemverständnis sich selbst als Person Maße gesegnert.18  Schwabeneder/Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  Doms'® und anderen fand die eigen-  Familie in der Gegenwart besonders  ständige Betonung des Sinnes der Ehe  ausgesetzt sind, findet sich in der  als einer von gegenseitiger personaler  Nummer 48 die eigentliche Ehelehre des  Liebe geprägten umfassenden Lebens-  Konzils, die ganz von der personalen  gemeinschaft schließlich Eingang in  Sicht und der Liebe als eigentlichem Sinn-  die Texte des II. Vatikanums.  gehalt der Ehe geprägt ist:  „Die innige Gemeinschaft des Lebens und der  2. Ehe als Lebens- und  Liebe in der Ehe, vom Schöpfer begründet und  Liebesgemeinschaft  mit eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den  Ehebund, das heißt durch ein unwiderrufliches  personales Einverständnis, gestiftet. So entsteht  Die Ausführungen der konziliaren  durch den personal freien Akt, in dem sich die  Ehelehre finden sich in den Kapiteln  Eheleute gegenseitig schenken und annehmen,  47-52 der Pastoralkonstitution ‚Gau-  eine nach göttlicher Ordnung feste Institution.  Dieses heilige Band unterliegt im Hinblick auf  dium et Spes‘. Geprägt von einer  das Wohl der Gatten und der Nachkommen-  schaft sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht  grundsätzlich positiven Sicht der Welt  von heute und getragen vom Anliegen  mehr menschlicher Willkür. Gott selbst ist  des Dialogs mit dieser Welt wird ein  Urheber der Ehe, die mit verschiedenen Gütern  und Zielen ausgestattet ist; ... Durch ihre natür-  Eheleitbild vorgelegt, das trotz des  liche Eigenart sind die Institutionen der Ehe und  Bemühens um Kontinuität mit der bis-  die eheliche Liebe auf Zeugung und Erziehung  herigen Ehelehre einen wichtigen  von Nachkommenschaft  hingeordnet  und  Einschnitt innerhalb der katholischen  finden darin gleichsam ihre Krönung. ... Diese  innige Vereinigung als gegenseitiges Sichschen-  Kirche darstellt, der darin besteht,  ken zweier Personen wie auch das Wohl der  „daß die Ehe nicht mehr als Vertrag,  Kinder verlangen die unbedingte Treue der  sondern als Bund verstanden wird, in  Gatten und fordern ihre unauflösliche Einheit.  dem Mann und Frau sich nicht gegen-  Christus der Herr hat diese Liebe, die letztlich  seitig ein bestimmtes Recht übertra-  aus der göttlichen Liebe hervorgeht und nach  gen, sondern durch personales Ein-  dem Vorbild seiner Einheit mit der Kirche gebil-  det ist, unter ihren vielen Hinsichten in reichem  verständnis sich selbst als Person  Maße gesegnet. ... Echte eheliche Liebe wird in  gegenseitig schenken und annehmen  die göttliche Liebe aufgenommen und durch die  und von Gott zu einer personalen  erlösende Kraft Christi und die Heilsvermittlung  Einheit miteinander verbunden wer-  der Kirche gelenkt und bereichert... .“  den“ *,  Sowohl diese Bestimmung der Ehe  Das Anliegen des Konzils, wie es in der  unter den Zentralkategorien ‚Gemein-  Überschrift über das Ehekapitel zum  schaft des Lebens und der Liebe‘ sowie  Ausdruck kommt, ist die ‚Förderung  ‚Bund‘ als auch die Vorstellung der ge-  der Würde der Ehe und Familie‘, beru-  genseitigen personalen Liebe als zen-  hend auf der Annahme, daß das „Wohl  tralem Sinngehalt der Ehe rücken den  der Person sowie der menschlichen  in ‚Casti Connubii‘ bloß nebenbei fest-  und christlichen Gesellschaft ..  ZU-  gehaltenen ‚Hauptgrund und eigent-  innerst mit einem Wohlergehen der  lichen Sinn der Ehe‘ in die Mitte eines  Ehe- und Familiengemeinschaft ver-  recht verstandenen theologischen Ehe-  bunden“ (GS 47) ist. Nach der Nen-  verständnisses. Hinzu kommt noch,  nung einiger Gefahren, denen Ehe und  daß diese eheliche Liebe in eine qualifi-  ”  u  Vgl. vor allem sein bahnbrechendes Werk ‚Vom Sinn und Zweck der Ehe‘, Breslau 1935,  M, Kaiser, Scheitern der Ehe — Scheidung — Wiederheirat, in: /. Gündel (Hg.), Leben aus christlicher  Verantwortung. Ein Grundkurs der Moral. Bd. 3: Partnerschaft — Ehe — Familie — Leibliches Leben  — Kirche (Schriften der Kath. Akademie Bayern 134), Düsseldorf 1992, 67-88, 81.Echte eheliche 1€e| wird 1in
gegenseltig schenken und annehmen die göttliche Liebe autfgenommen und durch die
und Von ott eıner personalen erlösende Kraft Christi und die Heilsvermittlung
Einheit miteinander verbunden WT - der Kirche gelenkt und bereichert...
en  “ l Sowohl diese Bestimmung der Ehe
Das Anliegen des Konzils, wıe iın der unter den Zentralkategorien ‚Gemein-
Überschrift ber das Ehekapitel zu schaft des Lebens nd der Liebe‘ SOWI1E
Ausdruck kommt, ist die ‚Förderung ‚Bun als auch die Vorstellung der g-
der Ur der Ehe und Familie”, beru- genseitigen personalen 1€ als ZEeN-
hend auf der nnahme, da{s das „Wohl tralem Sinngehalt der Ehe rüucken den
der Person SOWIE der menschlichen in ‚Castı Connubii“ bloß nebenbei fest-
un christlichen Gesellschaft ZU- gehaltenen ‚Hauptgrund und eigent-
innerst mıiıt einem Wohlergehen der lichen Sinn der Ehe‘ 1ın cdie Miıtte eines
Ehe- un Familiengemeinschaft VOeI- recht verstandenen theologischen Ehe-
bunden“ (G5S 47) ist ach der Nen- verständnisses. Hinzu kommt noch,
DUN) einiger Gefahren, denen Ehe und dafs diese eheliche 1e eine qualifi-

14
Vgl VOLr allem eın bahnbrechendes Werk ‚Vom 11n un Zweck der Ehe‘, Breslau 1935

Kaiser, Scheitern der Ehe Scheidung Wiederheirat, ın Gündel (Hg.), Leben au christlicher
Verantwortung Ein Grundkurs der Moral Partnerschaft Ehe Familie Leibliches Leben

Kirche (Schriften der Kath. ademiıe Bayern 134), Düusseldorf 1992, 67-88, 81
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Doms13 und anderen fand die eigen­
ständige Betonung des Sinnes der Ehe 
als einer von gegenseitiger personaler 
Liebe geprägten umfassenden Lebens­
gemeinschaft schließlich Eingang in 
die Texte des 11. Vatikanums. 

2. Ehe als Lebens- und 
Liebesgemeinschaft 

Die Ausführungen der konziliaren 
Ehelehre finden sich in den Kapiteln 
47-52 der Pastoralkonstitution ,Gau­
dium et Spes'. Geprägt von einer 
grundsätzlich positiven Sicht der Welt 
von heute und getragen vom Anliegen 
des Dialogs mit dieser Welt wird ein 
Eheleitbild vorgelegt, das trotz des 
Bemühens um Kontinuität mit der bis­
herigen Ehelehre einen wichtigen 
Einschnitt innerhalb der katholischen 
Kirche darstellt, der darin besteht, 
"daß die Ehe nicht mehr als Vertrag, 
sondern als Bund verstanden wird, in 
dem Mann und Frau sich nicht gegen­
seitig ein bestimmtes Recht übertra­
gen, sondern durch personales Ein­
verständnis sich selbst als Person 
gegenseitig schenken und annehmen 
und von Gott zu einer personalen 
Einheit miteinander verbunden wer­
den"14. 
Das Anliegen des Konzils, wie es in der 
Überschrift über das Ehekapitel zum 
Ausdruck kommt, ist die ,Förderung 
der Würde der Ehe und Familie', beru­
hend auf der Annahme, daß das" Wohl 
der Person sowie der menschlichen 
und christlichen Gesellschaft ... zu­
innerst mit einem Wohlergehen der 
Ehe- und Familiengemeinschaft ver­
bunden" (GS 47) ist. Nach der Nen­
nung einiger Gefahren, denen Ehe und 

Familie in der Gegenwart besonders 
ausgesetzt sind, findet sich in der 
Nummer 48 die eigentliche Ehelehre des 
Konzils, die ganz von der personalen 
Sicht und der Liebe als eigentlichem Sinn­
gehalt der Ehe geprägt ist: 
"Die innige Gemeinschaft des Lebens und der 
Liebe in der Ehe, vom Schöpfer begründet und 
mit eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den 
Ehebund, das heißt durch ein unwiderrufliches 
personales Einverständnis, gestiftet. So entsteht 
durch den personal freien Akt, in dem sich die 
Eheleute gegenseitig schenken und annehmen, 
eine nach göttlicher Ordnung feste Institution. 
Dieses heilige Band unterliegt im Hinblick auf 
das Wohl der Gatten und der Nachkommen­
schaft sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht 
mehr menschlicher Willkür. Gott selbst ist 
Urheber der Ehe, die mit verschiedenen Gütern 
und Zielen ausgestattet ist; .. . Durch ihre natür­
liche Eigenart sind die Institutionen der Ehe und 
die eheliche Liebe auf Zeugung und Erziehung 
von Nachkommenschaft hingeordnet und 
finden darin gleichsam ihre Krönung ... . Diese 
innige Vereinigung als gegenseitiges Sichschen­
ken zweier Personen wie auch das Wohl der 
Kinder verlangen die unbedingte Treue der 
Gatten und fordern ihre unauflösliche Einheit. 

Christus der Herr hat diese Liebe, die letztlich 
aus der göttlichen Liebe hervorgeht und nach 
dem Vorbild seiner Einheit mit der Kirche gebil­
det ist, unter ihren vielen Hinsichten in reichem 
Maße gesegnet. ... Echte eheliche Liebe wird in 
die göttliche Liebe aufgenommen und durch die 
erlösende Kraft Christi und die Heilsvermittlung 
der Kirche gelenkt und bereichert .... " 

Sowohl diese Bestimmung der Ehe 
unter den Zentralkategorien ,Gemein­
schaft des Lebens und der Liebe' sowie 
,Bund' als auch die Vorstellung der ge­
genseitigen personalen Liebe als zen­
tralem Sinngehalt der Ehe rücken den 
in ,Casti Connubii' bloß nebenbei fest­
gehaltenen ,Hauptgrund und eigent­
lichen Sinn der Ehe' in die Mitte eines 
recht verstandenen theologischen Ehe­
verständnisses. Hinzu kommt noch, 
daß diese eheliche Liebe in eine qualifi-

13 Vgl. vor allem sein bahnbrechendes Werk ,Vom Sinn und Zweck der Ehe', Breslau 1935. 
M. Kaisel~ Scheitern der Ehe - Scheidung - Wiederheirat, in: J. Giindel (Hg.), Leben aus christlicher 
Verantwortung. Ein Grundkurs der Moral. Bd. 3: Partnerschaft - Ehe - Familie - Leibliches Leben 
- Kirche (Schriften der Kath. Akademie Bayern 134), Düsseldorf 1992, 67-88, 81. 
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„Ehe un eheliche Liehbe sind ihrem Wesen nachzierte ähe ZULC göttlichen 1e
rückt wird, eren Abbild Seın hre auf die Zeugung Un Erziehung Vo Nach-

kommenschaft ausgerichtet. hne Hıntan-Berufung arste erdings wird die setzung der übrigen Eheziele sind deshalb die
eheliche 1e aufgrund dieser Nahe- echte Gestaltung der el  en Liebe und Cdie
beziehung ZU[C gyöttlichen Liebe icht gaNZeE ich daraus ergebende atur des Famı-

llienlebens dahin ausgerichtet, daß die (Gattenspiritualisiert, sondern gerade als voll-
Von sich S entschlossen bereit sınd ZUT Miıt-menschliche, leiblich-geistige 1e€ wirkung mit der Liebe des Schöpfers und

VEIMAS S1IEe in die g öttliche Liebe aufge- Erlösers, der durch S1C seine eıgene Familie
ANOIM1UMEN werden. Ohn formell clıje ımmer vergrößert un bereichert.” (G5 50)
traditionelle Ehezwecklehre VPT- Bemerkenswert dieser Formulie-wertfen, wird diese in den beiden fol-

Mung ist zweierlei: erstens clie entschie-genden Nummern überwunden, We ene Ablehnung e1Ner Hierarchie derals innere Sinngehalte der Ehe die ehe- Ehezwecke; zweıtens, daß Cie Offen-liche 1eDE SOWIE die Fruchtbarkeıit VOTI-

yestellt werden: heit auf Zeugung nd Erziehung VO  -

Nachkommenschaft ausdrücklich„Lhiese eigentümlich menschliche Liebe geht ın
frei bejahter Neigung On Person zZzu DPerson, nd unter Ablehnung Vo demZ
greift das Wohl der SIANZCEN Person, S() genstehenden Änderungsvorschlägen,
den leib-seelischen Ausdrucksmöglichkeiten die die Hinordnung jedes einzelnen
1Ne eigene Wüuürde Z verleihen un SI als ehelichen es auf die Zeugung fest-Flemente il besondere Zeichen der ehelichen
Freundschaft zu adeln. [ iese 161 ırd legen wollten VO der ‚Ehe un! ehe-
durch den eigentlichen Vollzug der Ehe be- lichen Liebe'‘ ausgesagt sind. Diese
sonderer Weise ausgedrückt un verwirklicht. Entscheidung der Konzilsväter steht ın
Jene kte also, durch die die FEheleute inmgst Spannung ZU der ın der folgendenund lauter 1NS werden, sind VOI cittlicher
Würde: SIE bringen, WeNn SIE human vollzogen Nummer festgehaltenen Bindung der
werden, Jenes gegenseihge Übereignetsein um Eheleute jene Methode der (38-
Ausdruck und verbhelten C5, durch das sich die burtenregelung, „die as kirchliche
(‚atten gegenseltig ın Freude und Dankbarkeit
reich machen.“” (GS 49)

Lehramt ın Auslegung des göttlichen
Gesetzes” nicht verwirtft W as sowochlrst nachdem 1n dieser Weise die ehe-

iche 1e auch ın hrer geschlecht- ach damaliger als auch heutiger
päpstlicher Lehre 1Ur die sogenanntelichen Verwirklichung hne 1ın  1C

auf eine beabsichtigte Zeugung sitt- natürliche Empfängnisregelung
[äßtich gewürdigt worden ist, kommen

die Konzilsväter auf die Dimension Die Tatsache, dafß 1ın 7wel Nummern
der Fruchtbarkeit x sprechen: (50 und 51) relatıv ausführlich Von der

Allerdings bleibt Zu beachten: Die Konzilsväter WaTen ım Jahre 965 jenem tus quaestionıs
AUSPEKHANSEN, daß 19  D aps au eIne Weiterentwicklung der dAiesbezu lichen sittlichen
Normierungen nicht ausgeschlossen hatte (Vgl. dazu Rıedl Verantwortlic Elternschaft
Elterliche Verantwortung, 11 Ders./W. Zauner [He.], Famıhbe Trager des CGilaubens |Linzer Phil.-
theol Reihe, 14], Linz 1980, 73—96, 75 5]). aß diese Modifikation letztendlich nicht
erfolgt ıst, hat das gegenwartıge Auseinanderklaffen VM Ehelehre und Ehemoral 1n der katholischen
Kirche ZUrr olge: ir der personalen Deutung der Fhe un! der damit einhergehenden Neu-
interpretation der katholischen Ehe(zweck)lehre war eigentlich auch der strengen katholischen
Ehemoral, insofern diese Ja auf der tradibonellen generatıven Sicht der Fhe aufruthe, der Boden
entzogen. Was das Verhältnis Un Tau und Mann ın der Fhe betriftt, haben die Konzilsväter
daraus auch die entsprechenden Schlußfolgerungen un)' 211n Vo  —_ gleicher personaler
Würde gekennzeichnetes partnerschaftliches Eheethos entwortfen. In ezug auf die sittliche
Bewertung der emptängnısregelnden Methoden19  Schwabeneder/ Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  „Ehe und eheliche Liebe sind ihrem Wesen nach  zierte Nähe zur göttlichen Liebe ge-  rückt wird, deren Abbild zu sein ihre  auf die Zeugung und Erziehung von Nach-  kommenschaft ausgerichtet.  .. Ohne Hintan-  Berufung darstellt. Allerdings wird die  setzung der übrigen Eheziele sind deshalb die  eheliche Liebe aufgrund dieser Nahe-  echte Gestaltung der ehelichen Liebe und die  beziehung zur göttlichen Liebe nicht  ganze sich daraus ergebende Natur des Fami-  lienlebens dahin ausgerichtet, daß die Gatten  spiritualisiert, sondern gerade als voll-  von sich aus entschlossen bereit sind zur Mit-  menschliche,  leiblich-geistige Liebe  wirkung mit der Liebe des Schöpfers und  vermag sie in die göttliche Liebe aufge-  Erlösers, der durch sie seine eigene Familie  nommen zu werden. Ohne formell die  immer vergrößert und bereichert.” (GS 50)  traditionelle Ehezwecklehre zu ver-  Bemerkenswert an dieser Formulie-  werfen, wird diese in den beiden fol-  rung ist zweierlei: erstens die entschie-  genden Nummern überwunden, wenn  dene Ablehnung einer Hierarchie der  als innere Sinngehalte der Ehe die ehe-  Ehezwecke; zweitens, daß die Offen-  liche Liebe sowie die Fruchtbarkeit vor-  gestellt werden:  heit auf Zeugung und Erziehung von  —  Nachkommenschaft  ausdrücklich  „Diese eigentümlich menschliche Liebe geht in  frei bejahter Neigung von Person zu Person, um-  und unter Ablehnung von dem entge-  greift das Wohl der ganzen Person, vermag so  genstehenden Änderungsvorschlägen,  den  leib-seelischen Ausdrucksmöglichkeiten  die die Hinordnung jedes einzelnen  eine eigene Würde zu verleihen und sie als  ehelichen Aktes auf die Zeugung fest-  Elemente und besondere Zeichen der ehelichen  Freundschaft zu adeln,  Diese Liebe wird  legen wollten — von der ‚Ehe und ehe-  durch den eigentlichen Vollzug der Ehe in be-  lichen Liebe‘ ausgesagt sind. Diese  sonderer Weise ausgedrückt und verwirklicht.  Entscheidung der Konzilsväter steht in  Jene Akte also, durch die die Eheleute innigst  Spannung zu der in der folgenden  und lauter eins werden, sind von sittlicher  Würde; sie bringen, wenn sie human vollzogen  Nummer festgehaltenen Bindung der  werden, jenes gegenseitige Übereignetsein zum  Eheleute an jene Methode der Ge-  Ausdruck und vertiefen es, durch das sich die  burtenregelung, „die das kirchliche  Gatten gegenseitig in Freude und Dankbarkeit  reich machen.“ (GS 49)  Lehramt in Auslegung des göttlichen  Gesetzes” nicht verwirft — was sowohl  Erst nachdem in dieser Weise die ehe-  liche Liebe auch in ihrer geschlecht-  nach damaliger als auch heutiger  päpstlicher Lehre nur die sogenannte  lichen Verwirklichung — ohne Hinblick  auf eine beabsichtigte Zeugung — sitt-  natürliche Empfängnisregelung zu-  läßt”.  lich gewürdigt worden ist, kommen  die Konzilsväter auf die Dimension  Die Tatsache, daß in zwei Nummern  der Fruchtbarkeit zu sprechen:  (50 und 51) relativ ausführlich von der  “  Allerdings bleibt zu beachten: Die Konzilsväter waren im Jahre 1965 von jenem status quaestionis  ausgegangen, daß 1964 Papst Paul VI. eine Weiterentwicklung der diesbezüglichen sittlichen  Normierungen nicht ausgeschlossen hatte (Vgl. dazu A. Riedl, Verantwortliche Elternschaft —  Elterliche Verantwortung, in: Ders,/W. Zauner [Hg.], Familie —- Träger des Glaubens [Linzer Phil.-  theol. Reihe, Bd. 14], Linz 1980, 73—96, 75 [Anm. 5]). Daß diese Modifikation letztendlich nicht  erfolgt ist, hat das gegenwärtige Auseinanderklaffen von Ehelehre und Ehemoral in der katholischen  Kirche zur Folge: „Mit der personalen Deutung der Ehe und der damit einhergehenden Neu-  interpretation der katholischen Ehe(zweck)lehre war eigentlich auch der strengen katholischen  Ehemoral, insofern diese ja auf der traditionellen generativen Sicht der Ehe aufruthe, der Boden  entzogen. Was das Verhältnis von Frau und Mann in der Ehe betrifft, haben die Konzilsväter  daraus auch die entsprechenden Schlußfolgerungen gezogen und ein von gleicher personaler  Würde gekennzeichnetes partnerschaftliches Eheethos entworfen. ... In bezug auf die sittliche  Bewertung der empfängnisregelnden Methoden ... ist das Konzil jedoch auf halbem Wege stehen-  ancen —  geblieben.“ (H.-G. Gruber, Christliche Ehe in moderner Gesellschaft, Entwicklung —  Perspektiven, Freiburg 1994, 147),ıst das Konzil edoch auf halbem We E stehen-
geblieben.“ (H.-G. Gruber, Christliche Ehe in moderner Gesellsc aft bntwicklung
Perspektiven, Freiburg 1994, 147)
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zierte Nähe zur göttlichen Liebe ge­
rückt wird, deren Abbild zu sein ihre 
Berufung darstellt. Allerdings wird die 
eheliche Liebe aufgrund dieser Nahe­
beziehung zur göttlichen Liebe nicht 
spirihlalisiert, sondern gerade als voll­
menschliche, leiblich-geistige Liebe 
vermag sie in die göttliche Liebe aufge­
nommen zu werden. Ohne formell die 
traditionelle Ehezwecklehre zu ver­
werfen, wird diese in den beiden fol­
genden Nummern überwunden, wenn 
als innere Sinngehalte der Ehe die ehe­
liche Liebe sowie die Fruchtbarkeit vor­
gestellt werden: 
"Diese eigentümlich menschliche Liebe geht in 
frei bejahter Neigung von Person zu Person, um­
greift das Wohl der ganzen Person, vermag so 
den leib-seelischen Ausdrucksmöglichkeiten 
eine eigene Würde zu verleihen und sie als 
Elemente und besondere Zeichen der ehelichen 
Freundschaft zu adeln. .. . Diese Liebe wird 
dmch den eigentlichen Vollzug der Ehe in be­
sonderer Weise ausgedrückt und verwirklicht. 
Jene Akte also, durch die die Eheleute innigst 
und lauter eins werden, sind von sittlicher 
Würde; sie bringen, wenn sie human vollzogen 
werden, jenes gegenseitige Übereignetsein zum 
Ausdruck lmd vertiefen es, durch das sich die 
Gatten gegenseitig in Freude lmd Dankbarkeit 
reich machen." (GS 49) 

Erst nachdem in dieser Weise die ehe­
liche Liebe auch in ihrer geschlecht­
lichen Verwirklichung - ohne Hinblick 
auf eine beabsichtigte Zeugung - sitt­
lich gewürdigt worden ist, kommen 
die Konzilsväter auf die Dimension 
der Fruchtbarkeit zu sprechen: 

"Ehe lmd eheliche Liebe sind ihrem Wesen nach 
auf die Zeugung und Erziehung von Nach­
kommenschaft ausgerichtet. ... Ohne Hintan­
setzung der übrigen Eheziele sind deshalb die 
echte Gestaltung der ehelichen Liebe und die 
ganze sich daraus ergebende Natur des Fami­
lienlebens dahin ausgerichtet, daß die Gatten 
von sich aus entschlossen bereit sind zur Mit­
wirkung mit der Liebe des Schöpfers und 
Erlösers, der durch sie seine eigene Familie 
immer vergrößert und bereichert." (GS 50) 

Bemerkenswert an dieser Formulie­
rung ist zweierlei: erstens die entschie­
dene Ablehnung einer Hierarchie der 
Ehezwecke; zweitens, daß die Offen­
heit auf Zeugung und Erziehung von 
Nachkommenschaft ausdrücklich 
und unter Ablehnung von dem entge­
genstehenden Änderungsvorschlägen, 
die die Hinordmmg jedes einzelnen 
ehelichen Aktes auf die Zeugung fest­
legen wollten - von der ,Ehe und ehe­
lichen Liebe' ausgesagt sind. Diese 
Entscheidung der Konzilsväter steht in 
Spannung zu der in der folgenden 
Nummer festgehaltenen Bindung der 
Eheleute an jene Methode der Ge­
burtenregelung, "die das kirchliche 
Lehramt in Auslegung des göttlichen 
Gesetzes" nicht verwirft - was sowohl 
nach damaliger als auch heutiger 
päpstlicher Lehre nur die sogenannte 
natürliche Empfängnisregelung zu­
läßt15

. 

Die Tatsache, daß in zwei Nummern 
(50 und 51) relativ ausführlich von der 

15 Allerdings bleibt zu beachten: Die Konzilsväter waren im Jahre 1965 von jenem status quaestionis 
ausgegangen, daß 1964 Papst Paul VI. eine Weiterentwicklung der diesbezüglichen sittlichen 
Normierungen nicht ausgeschlossen hatte (Vg!. dazu A. Riedl, Verantwortliche Elternschaft -
Elterliche Verantwortung, in: Ders./W. Zauner [Hg.], Familie - Träger des Glaubens [Unzer Phil.­
theo!. Reihe, Bd. 14], Linz 1980, 73-96, 75 [Anm. 5]). Daß diese Modifikation letztendlich nicht 
erfolgt ist, hat das gegenwärtige Auseinanderklaffen von Ehe/ehre und Ehemornl in der katholischen 
Kirche zur Folge: "Mit der personalen Deutung der Ehe w1d der damit einhergehenden Neu­
interpretation der katholischen Ehe(zweck)lehre war eigentlich auch der strengen katholischen 
Ehemoral, insofern diese ja auf der traditionellen generativen Sicht der Ehe aufruthe, der Boden 
entzogen. Was das Verhältnis von Frau und Mann in der Ehe betrifft, haben die Konzilsväter 
daraus auch die entsprechenden Schlußfolgerungen gezogen und ein von gleicher personaler 
Würde gekennzeichnetes partnerschaftliches Eheethos entworfen .... In bezug auf die sittliche 
Bewertung der empfängnisregelnden Methoden ... ist das Konzil jedoch auf halbem Wege stehen­
geblieben." (H.-G. Gruber, Christliche Ehe in moderner Gesellschaft. Entwicklung - Chancen -
Perspektiven, Freiburg 1994,147). 
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Dimension der Fruchtbarkeit der Ehe christlichem Verstehen gepragten
un damit verbunden VONM der Ge- Sprache leichter. Man wird als einen
sta  ng der Sexualität die Kede ist, der schönste Jexte des Konzils be-
während ın der abschließenden Num- orüßen.
InNerTr MNUur och auf die edeutung der
Familie!® hingewiesen SOWI1e deren g- Die nachkonziliare Ehelehresellschaftliche Förderung eingemahnt
wird nd einıge pastorale Hinweise
gegeben werden, bringt mit sich, 371 Posıtive Kezeption des konziılıaren

Fheleitbildesdafß die kirchliche Lehrverkündigung
ZuUur Ehe und VOT allem deren mediale Zunächst ıst festzuhalten, dafs alleKezeption ach wıe VOT stark VON den
spekten der Geschlechtlichkeit g-

bedeutsamen theologischen Nntiwurtfe
un lehramtlichen Aussagen ZUL Ehepragt ist Das reale en der Men- und auch der MNEUE CIC Aaus dem Jahreschen In Ehen und Familien, deren 1983 das positıve Eheleitbild des I1Abhängigkeit VOnNn größeren gesell-

schaftlichen un wirtschaftlichen Ent- Vatikanums grundsätzlich rezıpleren
un in Je eigenständiger Weise konkre-wicklungen, deren Lernversuche, mi1(3- Hsieren und weiterführen. SO ist In derlungene un VOT em gelungene Ver- IM Jahre 1968 erschienenen Enzyklikawirklichungen ehelichen Lebens STE-

hen dagegen wen1g im 1C der aps Paul VI ‚Humanae Vitae‘ erstmals
IMn einem päpstlichen Dokumentkirchenamtlichen Verkündigung. außerst DOSIt1V On der ehelichen Liebe

Unbeschadet der eben erwähnten die ede
Spannungen die Teil aus der „In erster Linie ist eheliche Liebe 1171 Vollsinn

des Konzils- menschliche 1eDe, das heißt gleichzeitig SiINNEN-Kompromißhaftigkeit
textes erklären sind un der hafte und geistige Liebe Sie ist nicht einfach

Desiderata, die natürlich auch diese TIE und Gefühlsausdruck, sondern und In CT7-
ster Linıie treier Willensakt.20  Schwabeneder / Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  Dimension. der Fruchtbarkeit der Ehe  christlichem Verstehen  geprägten  und damit verbunden von der Ge-  Sprache leichter. Man wird es als einen  staltung der Sexualität die Rede ist,  der schönste Texte des Konzils be-  u17  während in der abschließenden Num-  grüßen.  mer 52 nur noch auf die Bedeutung der  Familie' hingewiesen sowie deren ge-  3. Die nachkonziliare Ehelehre  sellschaftliche Förderung eingemahnt  wird und einige pastorale Hinweise  gegeben werden, bringt es mit sich,  3.1. Positive Rezeption des konziliaren  Eheleitbildes  daß die kirchliche Lehrverkündigung  zur Ehe und vor allem deren mediale  Zunächst ist festzuhalten, daß alle  Rezeption nach wie vor stark von den  Aspekten der Geschlechtlichkeit ge-  bedeutsamen theologischen Entwürfe  und lehramtlichen Aussagen zur Ehe  prägt ist. Das reale Leben der Men-  und auch der neue CIC aus dem Jahre  schen in Ehen und Familien, deren  1983 das positive Eheleitbild des II.  Abhängigkeit von größeren gesell-  schaftlichen und wirtschaftlichen Ent-  Vatikanums grundsätzlich rezipieren  und in je eigenständiger Weise konkre-  wicklungen, deren Lernversuche, miß-  tisieren und weiterführen. So ist in der  lungene und vor allem gelungene Ver-  im Jahre 1968 erschienenen Enzyklika  wirklichungen ehelichen Lebens ste-  hen dagegen zu wenig im Blick der  Papst Paul VI. ‚Humanae Vitae‘ erstmals  ın  einem päpstlichen  Dokument  kirchenamtlichen Verkündigung.  äußerst positiv von der ehelichen Liebe  Unbeschadet der eben erwähnten  die Rede:  Spannungen — die zum Teil aus der  „In erster Linie ist eheliche Liebe im Vollsinn  des  Konzils-  menschliche Liebe, das heißt gleichzeitig sinnen-  Kompromißhaftigkeit  textes zu erklären sind — und der  hafte und geistige Liebe. Sie ist nicht einfach  Desiderata, die natürlich auch diese  Trieb und Gefühlsausdruck, sondern und in er-  ster Linie freier Willensakt. ... Eheliche Liebe ist  Formulierungen offen lassen, kann mit  ganzheitliche Liebe, das heißt, eine ganz eigene  Karl Rahner und Herbert Vorgrimler  Form personaler Freundschaft, in der die  Eheleute alles miteinander teilen.  .. Weiterhin  festgehalten werden: „Bedenkt man,  wie rigoristische kirchliche Stellung-  ist eheliche Liebe Treue und ausschließliche  Liebe bis zum Tod, ... Schließlich ist eheliche  nahmen, an pathologische Neugier  Liebe mit  Fruchtbarkeit  gesegnete Liebe,“  grenzende moraltheologische  Akt-  (HV 9)  untersuchungen und pastorale Indis-  Diese positive Sicht der ehelichen  kretion in der Vergangenheit das  Liebe entfaltet Papst Johannes Paul II.  christliche Eheleben oft in schwere  weiter in seiner Familienenzyklika  Konflikte verwickelten und sich an  ‚Familiaris consortio‘’. Zu den bereits  vielen Glaubenskrisen mitschuldig  in Humanae Vitae angesprochenen  machten, dann ermißt man die Be-  Dimensionen ehelicher Liebe betont er  deutung dieses Kapitels in seiner wür-  die göttliche Grundlegung und Beru-  digen, von echt priesterlichem und  fung der menschlichen Liebe:  16  „Die Familie ist eine Art Schule reich entfalteter Humanität. ... So ist die Familie, in der ver-  schiedene Generationen zusammenleben und sich gegenseitig helfen,  . das Fundament der  Gesellschaft.“ (GS 52).  K, Rahner/H. Vorgrimler, Einleitung zur Pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von  heute ‚Gaudium et Spes’, in: dies. (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten  Vatikanums, Freiburg '1981, 423-447, 436.Eheliche 1€| ıst

Formulierungen offen lassen, annn mıit ganzheitliche jebe, as heißt, 1NE SANZ eigene
arl Rahner und Herbert Vorgrimler "Orm personaler Freundschaft, ın der die

Fheleute alles miteinander teilen. Weiterhinfestgehalten werden: „Bedenkt INan,
wıe rigoristische kirchliche tellung- ıst eheliche 1€| Jreue nd ausschließliche

Liebe bis Tod20  Schwabeneder / Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  Dimension. der Fruchtbarkeit der Ehe  christlichem Verstehen  geprägten  und damit verbunden von der Ge-  Sprache leichter. Man wird es als einen  staltung der Sexualität die Rede ist,  der schönste Texte des Konzils be-  u17  während in der abschließenden Num-  grüßen.  mer 52 nur noch auf die Bedeutung der  Familie' hingewiesen sowie deren ge-  3. Die nachkonziliare Ehelehre  sellschaftliche Förderung eingemahnt  wird und einige pastorale Hinweise  gegeben werden, bringt es mit sich,  3.1. Positive Rezeption des konziliaren  Eheleitbildes  daß die kirchliche Lehrverkündigung  zur Ehe und vor allem deren mediale  Zunächst ist festzuhalten, daß alle  Rezeption nach wie vor stark von den  Aspekten der Geschlechtlichkeit ge-  bedeutsamen theologischen Entwürfe  und lehramtlichen Aussagen zur Ehe  prägt ist. Das reale Leben der Men-  und auch der neue CIC aus dem Jahre  schen in Ehen und Familien, deren  1983 das positive Eheleitbild des II.  Abhängigkeit von größeren gesell-  schaftlichen und wirtschaftlichen Ent-  Vatikanums grundsätzlich rezipieren  und in je eigenständiger Weise konkre-  wicklungen, deren Lernversuche, miß-  tisieren und weiterführen. So ist in der  lungene und vor allem gelungene Ver-  im Jahre 1968 erschienenen Enzyklika  wirklichungen ehelichen Lebens ste-  hen dagegen zu wenig im Blick der  Papst Paul VI. ‚Humanae Vitae‘ erstmals  ın  einem päpstlichen  Dokument  kirchenamtlichen Verkündigung.  äußerst positiv von der ehelichen Liebe  Unbeschadet der eben erwähnten  die Rede:  Spannungen — die zum Teil aus der  „In erster Linie ist eheliche Liebe im Vollsinn  des  Konzils-  menschliche Liebe, das heißt gleichzeitig sinnen-  Kompromißhaftigkeit  textes zu erklären sind — und der  hafte und geistige Liebe. Sie ist nicht einfach  Desiderata, die natürlich auch diese  Trieb und Gefühlsausdruck, sondern und in er-  ster Linie freier Willensakt. ... Eheliche Liebe ist  Formulierungen offen lassen, kann mit  ganzheitliche Liebe, das heißt, eine ganz eigene  Karl Rahner und Herbert Vorgrimler  Form personaler Freundschaft, in der die  Eheleute alles miteinander teilen.  .. Weiterhin  festgehalten werden: „Bedenkt man,  wie rigoristische kirchliche Stellung-  ist eheliche Liebe Treue und ausschließliche  Liebe bis zum Tod, ... Schließlich ist eheliche  nahmen, an pathologische Neugier  Liebe mit  Fruchtbarkeit  gesegnete Liebe,“  grenzende moraltheologische  Akt-  (HV 9)  untersuchungen und pastorale Indis-  Diese positive Sicht der ehelichen  kretion in der Vergangenheit das  Liebe entfaltet Papst Johannes Paul II.  christliche Eheleben oft in schwere  weiter in seiner Familienenzyklika  Konflikte verwickelten und sich an  ‚Familiaris consortio‘’. Zu den bereits  vielen Glaubenskrisen mitschuldig  in Humanae Vitae angesprochenen  machten, dann ermißt man die Be-  Dimensionen ehelicher Liebe betont er  deutung dieses Kapitels in seiner wür-  die göttliche Grundlegung und Beru-  digen, von echt priesterlichem und  fung der menschlichen Liebe:  16  „Die Familie ist eine Art Schule reich entfalteter Humanität. ... So ist die Familie, in der ver-  schiedene Generationen zusammenleben und sich gegenseitig helfen,  . das Fundament der  Gesellschaft.“ (GS 52).  K, Rahner/H. Vorgrimler, Einleitung zur Pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von  heute ‚Gaudium et Spes’, in: dies. (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten  Vatikanums, Freiburg '1981, 423-447, 436.Schließlich ıst ehelichenahmen, pathologische Neugier Liebe ll Fruchtbarkeit gesegnete ı1ebe  w
grenzende moraltheologische Akt- (HV
untersuchungen un pastorale 1Nd1S- Diese posıtive Sicht der ehelichen
kretion in der Vergangenheit das 1e entfaltet aps Johannes Pau/! I1
christliche Eheleben oft in schwere weiter 17 seiner Familienenzyklika
on verwickelten und sich ‚Familiaris consorho Zu den bereits
vielen Glaubenskrisen mitschuldig In Humanae Vitae angesprochenen
machten, dann ermi(ßt [11a1l die Be- Dimensionen ehelicher 1e betont CT

deutung dieses apitels in seiINer WUT- Clie yöttliche rundlegung und ErTUu-
digen, VO  - echt priesterlichem und fung der menschlichen 1e

In „Die Familie ıst 1Nne Art Schule reich entfalteter Humanıtat20  Schwabeneder / Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  Dimension. der Fruchtbarkeit der Ehe  christlichem Verstehen  geprägten  und damit verbunden von der Ge-  Sprache leichter. Man wird es als einen  staltung der Sexualität die Rede ist,  der schönste Texte des Konzils be-  u17  während in der abschließenden Num-  grüßen.  mer 52 nur noch auf die Bedeutung der  Familie' hingewiesen sowie deren ge-  3. Die nachkonziliare Ehelehre  sellschaftliche Förderung eingemahnt  wird und einige pastorale Hinweise  gegeben werden, bringt es mit sich,  3.1. Positive Rezeption des konziliaren  Eheleitbildes  daß die kirchliche Lehrverkündigung  zur Ehe und vor allem deren mediale  Zunächst ist festzuhalten, daß alle  Rezeption nach wie vor stark von den  Aspekten der Geschlechtlichkeit ge-  bedeutsamen theologischen Entwürfe  und lehramtlichen Aussagen zur Ehe  prägt ist. Das reale Leben der Men-  und auch der neue CIC aus dem Jahre  schen in Ehen und Familien, deren  1983 das positive Eheleitbild des II.  Abhängigkeit von größeren gesell-  schaftlichen und wirtschaftlichen Ent-  Vatikanums grundsätzlich rezipieren  und in je eigenständiger Weise konkre-  wicklungen, deren Lernversuche, miß-  tisieren und weiterführen. So ist in der  lungene und vor allem gelungene Ver-  im Jahre 1968 erschienenen Enzyklika  wirklichungen ehelichen Lebens ste-  hen dagegen zu wenig im Blick der  Papst Paul VI. ‚Humanae Vitae‘ erstmals  ın  einem päpstlichen  Dokument  kirchenamtlichen Verkündigung.  äußerst positiv von der ehelichen Liebe  Unbeschadet der eben erwähnten  die Rede:  Spannungen — die zum Teil aus der  „In erster Linie ist eheliche Liebe im Vollsinn  des  Konzils-  menschliche Liebe, das heißt gleichzeitig sinnen-  Kompromißhaftigkeit  textes zu erklären sind — und der  hafte und geistige Liebe. Sie ist nicht einfach  Desiderata, die natürlich auch diese  Trieb und Gefühlsausdruck, sondern und in er-  ster Linie freier Willensakt. ... Eheliche Liebe ist  Formulierungen offen lassen, kann mit  ganzheitliche Liebe, das heißt, eine ganz eigene  Karl Rahner und Herbert Vorgrimler  Form personaler Freundschaft, in der die  Eheleute alles miteinander teilen.  .. Weiterhin  festgehalten werden: „Bedenkt man,  wie rigoristische kirchliche Stellung-  ist eheliche Liebe Treue und ausschließliche  Liebe bis zum Tod, ... Schließlich ist eheliche  nahmen, an pathologische Neugier  Liebe mit  Fruchtbarkeit  gesegnete Liebe,“  grenzende moraltheologische  Akt-  (HV 9)  untersuchungen und pastorale Indis-  Diese positive Sicht der ehelichen  kretion in der Vergangenheit das  Liebe entfaltet Papst Johannes Paul II.  christliche Eheleben oft in schwere  weiter in seiner Familienenzyklika  Konflikte verwickelten und sich an  ‚Familiaris consortio‘’. Zu den bereits  vielen Glaubenskrisen mitschuldig  in Humanae Vitae angesprochenen  machten, dann ermißt man die Be-  Dimensionen ehelicher Liebe betont er  deutung dieses Kapitels in seiner wür-  die göttliche Grundlegung und Beru-  digen, von echt priesterlichem und  fung der menschlichen Liebe:  16  „Die Familie ist eine Art Schule reich entfalteter Humanität. ... So ist die Familie, in der ver-  schiedene Generationen zusammenleben und sich gegenseitig helfen,  . das Fundament der  Gesellschaft.“ (GS 52).  K, Rahner/H. Vorgrimler, Einleitung zur Pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von  heute ‚Gaudium et Spes’, in: dies. (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten  Vatikanums, Freiburg '1981, 423-447, 436.50 ist dıe Familie, ın der VelI-
schiedene Generationen zusammenleben und sich gegenseıitig helfen, as Fundament der
Gesellschaft.“ (G5S 52)

Rahner/H. Vorgrimler, Einleitung ZUr Pastoralen Oonstitution uüuber die Kirche 1ın der Welt Von
heute ‚Gaudium et 5Spes’, IM} 165. (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche exte des Zweiten
Vatikanums, Freiburg ”1981,3- 436.
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Dimension der Fruchtbarkeit der Ehe 
und damit verbunden von der Ge­
staltw1g der Sexualität die Rede ist, 
während in der abschließenden Num­
mer 52 nur noch auf die Bedeutung der 
Familie16 hingewiesen sowie deren ge­
sellschaftliche Förderung eingemahnt 
wird und einige pastorale Hinweise 
gegeben werden, bringt es mit sich, 
daß die kirchliche Lehrverkündigung 
zur Ehe und vor allem deren mediale 
Rezeption nach wie vor stark von den 
Aspekten der Geschlechtlichkeit ge­
prägt ist. Das reale Leben der Men­
schen in Ehen und Familien, deren 
Abhängigkeit von größeren gesell­
schaftlichen und wirtschaftlichen Ent­
wicklungen, deren Lernversuche, miß­
lungene und vor allem gelungene Ver­
wirklichungen ehelichen Lebens ste­
hen dagegen zu wenig im Blick der 
kirchenamtlichen Verkündigung. 

Unbeschadet der eben erwähnten 
Spannungen - die zum Teil aus der 
Kompromißhaftigkeit des Konzils­
textes zu erklären sind - und der 
Desiderata, die natürlich auch diese 
Formulierungen offen lassen, kann mit 
Karl Rahner und Herbert Vorgrimler 
festgehalten werden: "Bedenkt man, 
wie rigoristische kirchliche Stellung­
nahmen, an pathologische Neugier 
grenzende moraltheologische Akt­
untersuchungen und pastorale Indis­
kretion in der Vergangenheit das 
christliche Eheleben oft in schwere 
Konflikte verwickelten und sich an 
vielen Glaubenskrisen mitschuldig 
machten, dann ermißt man die Be­
deutung dieses Kapitels in seiner wür­
digen, von echt priesterlichem und 

christlichem Verstehen geprägten 
Sprache leichter. Man wird es als einen 
der schönste Texte des Konzils be­
grüßen." 17 

3. Die nachkonziliare Ehelehre 

3.1. Positive Rezeption des konziliaren 
Eheleitbildes 

Zunächst ist festzuhalten, daß alle 
bedeutsamen theologischen Entwürfe 
und lehramtlichen Aussagen zur Ehe 
und auch der neue CIe aus dem Jahre 
1983 das positive Eheleitbild des 11. 
Vatikanums grundsätzlich rezipieren 
und in je eigenständiger Weise konkre­
tisieren und weiterführen. So ist in der 
im Jahre 1968 erschienenen Enzyklika 
Papst Paul VI. ,Humanae Vitae' erstmals 
in einem päpstlichen Dokument 
äußerst positiv von der ehelichen Liebe 
die Rede: 
"In erster Linie ist eh eliche Liebe im Vollsinn 
menschliche Liebe, das heißt gleichzeitig sinnen­
hafte und geistige Liebe. Sie ist nicht einfach 
Trieb und Gefühlsausdruck, sondern wld in er­
ster Linie freier Willensakt. ... Eheliche Liebe ist 
ganzheitliche Liebe, das heißt, eine ganz eigene 
Form personaler Freundschaft, in der die 
Eheleute alles miteinander teilen ... . Weiterhin 
ist eheliche Liebe Treue und ausschließliche 
Liebe bis zum Tod .... Schließlich ist eheliche 
Liebe mit Fruchtbarkeit gesegnete Liebe." 
(HV9) 

Diese positive Sicht der ehelichen 
Liebe entfaltet Papst Johannes Paul 11. 
weiter in seiner Familienenzyklika 
,Familiaris consortio'. Zu den bereits 
in Humanae Vitae angesprochenen 
Dimensionen ehelicher Liebe betont er 
die göttliche Grundlegung und Beru­
fung der menschlichen Liebe: 

i6 "Die Familie ist eine Art Schule reich entfalteter Humanität .... So ist die Familie, in der ver­
schiedene Generationen zusammenleben und sich gegenseitig helfen, ... das Fundament der 
Gesellschaft." (GS 52). 

17 K. Ra/mer/H. Vorgrimle/; Einleitung zur Pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von 
heute ,Gaudium et Spes', in: dies. (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten 
Vatikanums, Freiburg 151981, 423-447, 436. 



21Schwabeneder / Vom Zweckvertrag ZUT Lebensgemeinschaft

„Gott hat den Menschen nach SEINEM Bild un zugewandt, daß Wr uUuNnSerTr eıgenes Leben
Gleichnis erschaffen: den S ] jebe ins asemn nd für die menschliche Geschichte
gerufen hat, berief eleichzeitig AT Liebe. Hoffnung auf 1Ne Vollendung und r  ung

haben dürten, welche alles Vorstellen über-e Liebe ıst demnach cdie grundlegende un
naturgemäße Berufung jedes Menschen.,” steigt.”
(FÜ 11) Dieses Leben aus enm Glauben an ott
[ ıe Ehe ist somuit neben der Jung- und In der Hoffnung auf hn für den
Ffräulichkeit eine „besondere Weise, anderen wıe für sich selhbst ist der
„die Berufung der menschlichen VPer- eigentliche Wurzelgrund für die ehe-

liche 1e und Jreue:SIN ZUrTr 1e ganzheitlich verwirk-
lichen“ (FC 11) „Diese Liebe ın Treue ist VoOor allem dem möglich,

der in der Tiefe seiner Person hoffen kann, daDas ZECeULL 1 der Ehe unter dem selbst wIıE uch der andere nicht 1 od dem
Nichts anheimfallen. Darum lebt solche LiebeZentralgedanken des ‚Bundes’ un

dem ufgeben der traditionellen immer selbst WEn S1C n nicht eiß AUSs der
Hierarchie der Fhezwecke tand auch Hoffnung atıf ‚Ott. Jreue ist eine Frucht der

Hoffnung und bringt auc| ın das Dasein des a11-Eingang in den Codex [urıs deren Menschen die Möglichkeit ZUFT Hoffnung,Canonic AuSs dem Jahre 19583, dessen21  Schwabeneder/ Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  „Gott hat den Menschen nach seinem Bild und  so zugewandt, daß wir für unser eigenes Leben  Gleichnis erschaffen: den er atıs Liebe ins Dasein  und für die ganze menschliche Geschichte  gerufen hat, berief er gleichzeitig zır Liebe,  Hoffnung auf eine Vollendung und Erfülhung  haben dürfen, welche alles Vorstellen über-  Die Liebe ist demnach die grundlegende und  naturgemäße  Berufung  jedes  Menschen.”  steigt.“ *  (FC11)  Dieses Leben aus dem Glauben an Gott  Die Ehe ist somit — neben der Jung-  und in der Hoffnung auf ihn für den  fräulichkeit — eine „besondere Weise,  anderen wie für sich selbst ist der  „die Berufung der menschlichen Per-  eigentliche Wurzelgrund für die ehe-  liche Liebe und Treue:  son zur Liebe ganzheitlich zu verwirk-  lichen“ (FC 11).  „Diese Liebe in Treue ist vor allem dem möglich,  der in der Tiefe seiner Person hoffen kann, daß er  Das neue Leitbild der Ehe unter dem  selbst wie auch der andere nicht im Tod dem  Nichts anheimfallen. Darum lebt solche Liebe  Zentralgedanken des ‚Bundes‘’ und  dem Aufgeben der  traditionellen  immer — selbst wenn sie es nicht weiß — aus der  Hierarchie der Ehezwecke fand auch  Hoffnung auf Gott. Treue ist eine Frucht der  Hoffnung und bringt auch in das Dasein des an-  Eingang in den neuen Codex Iuris  deren Menschen die Möglichkeit zur Hoffnung.  Canonici aus dem Jahre 1983, dessen  ... In solcher ein ganzes Leben umspannender  Einleitungscanon zum Abschnitt über  Treue zeigt sich die Fülle christlicher Existenz:  die Ehe lautet:  der Glaube an den Auferstandenen, welcher den  „Der Ehebund, durch den Mann und Frau unter  Glauben an die Auferweckung des Ehepartners  einschließt, die Hoffnung, welche für den ande-  sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens be-  ren hofft, indem sie auf Christus setzt; die Liebe,  gründen, welche durch ihre natürliche Eigenart  die am anderen festhält, weil sie ihn in Christi  auf das Wohl der Ehegatten und auf die  un  Zeugung und die Erziehung von Nachkom-  Liebe zu bejahen vermag.  Auch in den neuerdings erschienenen  menschaft hingeordnet ist, wurde zwischen  Getauften von Christus dem Herrn zur Würde  Katechismen” ist das positive Ehe-  eines Sakramentes erhoben.“ (Can, 1055 81)  leitbild des II. Vatikanums ungebro-  Eine erwähnenswerte  theologische  chen übernommen worden, wobei es  Weiterentwicklung erfuhr die kirch-  allerdings etwas befremdlich wirkt,  liche Lehre von der Ehe auf der  daß im Kath. Erwachsenenkatechis-  mus der Deutschen Bischofskonferenz  Gemeinsamen Synode der Bistümer  der Bundesrepublik Deutschland. Im  die oben angeführten Aussagen der  Synodenbeschluß ‚Christliche gelebte Ehe  Gemeinsamen Synode zu wenig Be-  und Familie‘ wird besonderer Nach-  rücksichtigung finden.  druck auf die Christlichkeit der christ-  lichen Ehe gelegt. Von daher wird die  3.2. Beibehaltung des moralischen  Zentrierung auf die Liebe als eigent-  Rigorismus  lichen Sinngehalt der Ehe erweitert um  die Dimensionen der beiden anderen  Doch es würde die nachkonziliare  göttlichen Tugenden:  Ehelehre nicht in ihrer Gesamtheit in  „Die christliche Ehe lebt aus dem Glauben an  den Blick kommen, wenn nur die  Gott, der sich in Jesus Christus der Welt selbst  vorbehaltlos mitgeteilt hat. Diese seine Liebe ist  Rezeption und Weiterentwicklung des  konziliaren Eheleitbildes betont wür-  jedem einzelnen und der gesamten Menschheit  w  Synodenbeschluß 1.1.1 (zit. n. Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD. Beschlüsse der  Vollversamml  un  Offizielle Gesamtau  abe I, Freiburg 1976, 425).  „  uß  b  d  .  Synodenbeschl  "1.2.2.2 und 1,2.2.3 (e  427).  Vgl. etwa den ‚Weltkatechismus‘ und den ‚Kath, Erwachsenenkatechismus‘, hg. v. d. Dt. BiKo, 1. u.  2. Band.In solcher eın anzes Leben umspannender
Einleitungscanon ZUum Abschnitt über Treue zeigt sich dıe Fülle christlicher Existenz:
dıie Ehe lautet der CGlaube A den Auferstandenen, welcher den

„Der Ehebund, durch den Mannn und TAaU unter (Glauben an die Auferweckung des Ehepartners
einschließt, dıe Hoffnung, welche ür den nde-sich die Gemeinschaft des BANZCT Lebens De- hofft, indem “  ‚—  N auf Christus setzt; die Liebe,gründen, welche durch ihre natürliche Eigenart die In anderen festhält, eil S1PE ihn ın Christiauf das Waohl der Ehegatten und auf e

Zeugung und die Erziehung VON Nachkom- Liebe zZzu bejahen VeErMas.
uch ın den neuerdings erschienenenmenschaft hingeordnet ıst, wurde zwischen

Getauften Von Christus dem Herrn Würde Katechismen“ ıst das posiıtıve Ehe-
e1nNes Sakramentes erhoben.“” (Can 1055 S 1) leitbild des I{ Vatikanums ungebro-
ıne erwähnenswerte theologische hen übernommen worden, wobei
Weıiterentwicklung erfuhr die kirch- allerdings etwas befremdlich wirkt,
iche Lehre VOon der FEhe auf der 1 ath FErwachsenenkatechis-

INUS der Deutschen BischofskonferenzGemeinsamen Synode der Bistüumer
der Bundesrepublik Deutschland. Im die oben angeführten Aussagen der
Synodenbeschlufß Christliche gelehte Elie (jemeinsamen Synode L, wenig Be-
und Familıe" wird besonderer Nach- rücksichtigung inden
1TUC auf die Christlichkeit der christ-
lichen Ehe gelegt. Von daher ird die I Beibehaltung des moralischen
Zentrierun auf die Liebe als eigent- KTISOFISMUSlichen Sinngehalt der Ehe erweiıtert un

die Dimensionen der beiden anderen Doch ) würde Cdie nachkonziliaregöttlichen ugenden: Ehelehre nicht in ihrer Gesamtheit ın
„Die christliche Ehe ebt AUuUS dem Glauben An den Blick kommen, LLUFXF dieGott, der sich ın Jesus Christus der Welt selbst
vorbehaltlos mitgeteilt hat Lhese SEINE Liebe ist Rezeption un Weiterentwicklung des

konziliaren Eheleitbildes betont WUr-jedem einzelnen und der gesamten Menschheit

\n Synodenbeschluß 1.1.1 (zit (Gememsame Synode der Bistüumer In der BR  9 Beschlüsse der
Vollversamm] Offizielle Gesamtau abe |, Freiburg, 1976, 425)uß c  bSynodenbeschl Aa  1222 und 1225 (e 427).
Vgl etwa den ‚Weltkatechismus‘ und den ‚Kath. Erwachsenenkatechismus‘, he D BiKo,
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"Gott hat den Menschen nach seinem Bild und 
Gleiclmis erschaffen: den er aus Liebe ins Dasein 
gerufen hat, berief er gleichzeitig zur Liebe . ... 
Die Liebe ist demnach die grundlegende und 
naturgemäße Berufung jedes Menschen." 
(Fell) 

Die Ehe ist somit - neben der Jung­
fräulichkeit - eine "besondere Weise, 
"die Berufung der menschlichen Per­
son zur Liebe ganzheitlich zu verwirk­
lichen" (FC 11). 

Das neue Leitbild der Ehe unter dem 
Zentralgedanken des ,Bundes' und 
dem Aufgeben der traditionellen 
Hierarchie der Ehezwecke fand auch 
Eingang in den neuen Codex Iuris 
Canonici aus dem Jahre 1983, dessen 
Einleitungscanon zum Abschnitt über 
die Ehe lautet: 
"Der Ehebund, durch den Mann und Frau unter 
sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens be­
gründen, welche durch ihre natürliche Eigenart 
auf das Wohl der Ehegatten und auf die 
Zeugung und die Erziehung von Nachkom­
menschaft hingeordnet ist, wurde zwischen 
Getauften von Christus dem Herrn zur Würde 
eines Sakramentes erhoben." (Can. 1055 § 1) 

Eine erwähnenswerte theologische 
Weiterentwicklung erfuhr die kirch­
liche Lehre von der Ehe auf der 
Gemeinsamen Synode der Bistümer 
der Bundesrepublik Deutschland. Im 
Synodenbeschluß ,Christliche gelebte Ehe 
und Familie' wird besonderer Nach­
druck auf die Christlichkeit der christ­
lichen Ehe gelegt. Von daher wird die 
Zentrierung auf die Liebe als eigent­
lichen Sinngehalt der Ehe erweitert um 
die Dimensionen der beiden anderen 
göttlichen Tugenden: 
"Die christliche Ehe lebt aus dem Glauben an 
Gott, der sich in Jesus Christus der Welt selbst 
vorbehaltlos mitgeteilt hat. Diese seine Liebe ist 
jedem einzelnen und der gesamten Menschheit 

so zugewandt, daß wir für Ullser eigenes Leben 
und für die ganze menschliche Geschichte 
Hoffnung auf eine Vollendung und Erfüllung 
haben dürfen, welche alles Vorstellen über­
steigt." 18 

Dieses Leben aus dem Glauben an Gott 
und in der Hoffnung auf ihn für den 
anderen wie für sich selbst ist der 
eigentliche Wurzelgrund für die ehe­
liche Liebe und Treue: 
"Diese Liebe in Treue ist vor allem dem möglich, 
der in der Tiefe seiner Person hoffen kann, daß er 
selbst wie auch der andere nicht im Tod dem 
Nichts anheirnfallen. Darum lebt solche Liebe 
immer - selbst wenn sie es nicht weiß - aus der 
HofhlWlg auf Gott. Treue ist eine Frucht der 
Hoffnung und bringt auch in das Dasein des an­
deren Menschen die Möglichkeit zur Hoffnung. 
... In solcher ein ganzes Leben umspannender 
Treue zeigt sich die Fülle christlicher Existenz: 
der Glaube an den Auferstandenen, welcher den 
Glauben an die Auferweckung des Ehepartners 
einschließt, die Hoffnung, welche für den ande­
ren hofft, indem sie auf Christus setzt; die Liebe, 
die am anderen festhält, weil sie ihn in Christi 
Liebe zu bejahen vermag." 19 

Auch in den neuerdings erschienenen 
Katechismen20 ist das positive Ehe­
leitbild des 11. Vatikanums ungebro­
chen übernommen worden, wobei es 
allerdings etwas befremdlich wirkt, 
daß im Kath. Erwachsenenkatechis­
mus der Deutschen Bischofskonferenz 
die oben angeführten Aussagen der 
Gemeinsamen Synode zu wenig Be­
rücksichtigung finden. 

3.2. Beibehaltung des moralischen 
Rigorismus 

Doch es würde die nachkonziliare 
Ehelehre nicht in ihrer Gesamtheit in 
den Blick kommen, wenn nur die 
Rezeption und Weiterentwicklung des 
konziliaren Eheleitbildes betont wür-

18 Synodenbeschluß 1.1.1 (zit. n. Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD. Beschlüsse der 
Vollversammlung. Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg 1976, 425). 

19 Synodenbeschluß 1.2.2.2 und 1.2.2.3 (ebd. 427). 
V gl. etwa den, Weltkatechismus' Ulld den ,Kath. Erwachsenerlka techismus', hg. v. d . Dt. BiKo, 1. u. 
2. Band. 
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de en dieser positiven kKezeption einNnem Auseinanderklaffen zwischen
<ibt Zzwel bedenkliche Weiterent- der erneuerten, personal ausgerichte-
wicklungen, die och kurze Erwäh- ten un die Sexualıtat als Ausdrucks-
HUNS finden sollen gestalt der ehelichen 1e bejahenden
DiIie ist der Rückfall ın einen FEhelehre un der beibehaltenen tradıi-
der das Festhalten einem moralı- tionellen Ehemoral, die 1m Sexualpessi-
schen KRIg0rISmMus VOT em in der rage 1SMUS der augustinischen Anthro-
der Methode ZUrTr Wahrnehmung der pologie ihre etzten Wurzeln nat „Die

ehemals einseltige Ausrichtung dergrundsätzlich eingeforderten verant-
worteten Elternschaft?. Ohne auf chiese Ehe auf Fortpflanzung taucht un

Problematik ausführlicher eingehen plötzlich wieder auf, UT diesmal nicht
wollen, se1 darauf hingewiesen, da{fs auf der doktrinären, sondern auf der
sich aps Paul VI 1ın seiner Enzyklika normatiıven ene, auf der ene der

Ehemoral.22  Schwabeneder/ Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  de. Neben dieser positiven Rezeption  einem Auseinanderklaffen zwischen  gibt es zwei bedenkliche Weiterent-  der erneuerten, personal ausgerichte-  wicklungen, die noch kurze Erwäh-  ten und die Sexualität als Ausdrucks-  nung finden sollen.  gestalt der ehelichen Liebe bejahenden  Die erste ist der Rückfall in einen —  Ehelehre und der beibehaltenen tradi-  oder das Festhalten an einem — morali-  tionellen Ehemoral, die im Sexualpessi-  schen Rigorismus vor allem in der Frage  mismus der augustinischen Anthro-  der Methode zur Wahrnehmung der  pologie ihre letzten Wurzeln hat. „Die  ehemals einseitige Ausrichtung der  grundsätzlich eingeforderten verant-  worteten Elternschaft*. Ohne auf diese  Ehe auf Fortpflanzung taucht nun  Problematik ausführlicher eingehen zu  plötzlich wieder auf, nur diesmal nicht  wollen, sei darauf hingewiesen, daß  auf der doktrinären, sondern auf der  sich Papst Paul VI. in seiner Enzyklika  normativen Ebene, auf der Ebene der  Ehemoral. ... Der Sache nach bleibt da-  ‚Humanae Vitae‘ entgegen dem Votum  der Mehrheit einer eigens dafür einge-  mit in der Ehemoral im Grunde alles  beim Alten, und dies, obwohl die  setzen Kommission gegen die Zu-  lassung von sogenannten künstlichen  Ehe(zweck)lehre, die seit jeher das  doktrinäre Fundament für diese Ehe-  Methoden der Empfängnisregelung  ausgesprochen hat. Er tat dies unter  moral abgab, drei Jahre zuvor erheb-  ausdrücklicher Ablehnung des soge-  lich verändert und weiterentwickelt  nannten Ganzheitsprinzips, welches  worden war.“ »  im Anschluß an eine Formulierung in  Es ist bekannt, daß Johannes Paul II.  Gaudium et Spes Nummer 50 die  sich dieses Anliegen Pauls VI. in be-  Ausrichtung der „Ehe und eheliche(n)  sonderer Weise zu eigen gemacht und  Liebe  auf die Zeugung und Erzie-  versucht hat, die traditionelle Ehe-  hung zur Nachkommenschaft“ postu-  moral in einem erneuerten persona-  lierte, diese Forderung jedoch nicht an  listischen Ansatz tiefer zu begründen,  den einzelnen ehelichen Akt stellen  wobei nach wie vor sein Verständnis  der ‚Natur‘ des ehelichen Aktes die  wollte. Demgegenüber betonte Paul  VI. unter Berufung auf die entspre-  entscheidende Rolle spielt. Er stellt die  chende Bestimmung in ‚Casti Con-  Ausübung des Geschlechtsverkehrs  nubii‘, „daß jeder eheliche Akt ... offen  unter eine doppelte Norm: Dieser muß  bleiben muß für die Weitergabe des  einerseits (personalistisch) der Aus-  Lebens”“?,  druck einer vorbehaltlosen Selbsthin-  Diese Entscheidung Pauls VI. hat be-  gabe der Partner sein”, woraus sich  kanntlich innerhalb der katholischen  letztlich die Ehe als einzig legitimer  Kirche nicht die von ihm erhoffte und  Raum der geschlechtlichen Vereini-  eingemahnte Rezeption gefunden. Der  gung ergibt; und er muß andererseits  Grund liegt nach Meinung vieler in  (entsprechend der ‚Natur‘ des ehe-  Ein weiteres Beispiel für diesen Rigorismus wäre der kirch(enamt)liche Umgang mit wiederver-  heirateten Geschiedenen, die im Frieden mit der Kirche leben wollen. Auf diese umstrittene Frage  möchte ich hier nicht weiter eingehen.  Humanae Vitae Nr. 11; Vgl. auch ebd, Nr. 14,  Gruber, Christliche Ehe 169f.  „Die leibliche Ganzhingabe wäre eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen und Frucht persönlicher  Ganzhingabe wäre, welche die ganze Person, auch in ihrer zeitlichen Dimension, miteinschließt.“  (FC 11).Der Sache ach bleibt cda-‚Humanae Vitae‘ entgegen dem Votum
der Mehrheit einer e1igens dafür einge- mit in der Ehemoral 177 Grunde es

e1m en, un: dies, obwohl diesetzen Kommission die FANS
assung VO sogenannten künstlichen Ehe(zweck)lehre, die seit jeher das

doktrinäre Fundament für diese Ehe-Methoden der Empfängnisregelung
ausgesprochen hat Er tat 1e$5 inter moral abgab, drei Jahre ZUVOT erheb-
ausdrücklicher Ablehnung des 5SOge- ich verändert un weiterentwickelt
nannten Ganzheitsprinzips, welches worden war.““*
1 Anschluß eine Formulierung 1n Es ist bekannt, dafß Johannes Paul I{
Gaudium et Spes Nummer 5() die sich dieses nliegen Pauls In be-
Ausrichtung der „Ehe und eheliche(n) sonderer Weise e eigen gemacht nd
1e auf cdie Zeugung nd Erzie- versucht hat, die traditionelle Ehe-
hung ZUrr Nachkommenschaft“ pPOSTU- moral In einem erneuerten PEISONA-
lierte, diese orderung jedoch nicht an listischen Ansatz tiefer begründen,
den einzelnen ehelichen Akt tellen wobei ach wıe VOT se1ın Verständnis

der ‚Natur“‘ des ehelichen es diewollte. Demgegenüber betonte Paul
VI unter Berufung auf die entspre- entscheidende spielt. Er stellt die
chende Bestimmung 1n ‚Castı C’on- usübung des Geschlechtsverkehrs
nubil’, „dafß jeder eheliche Akt22  Schwabeneder/ Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  de. Neben dieser positiven Rezeption  einem Auseinanderklaffen zwischen  gibt es zwei bedenkliche Weiterent-  der erneuerten, personal ausgerichte-  wicklungen, die noch kurze Erwäh-  ten und die Sexualität als Ausdrucks-  nung finden sollen.  gestalt der ehelichen Liebe bejahenden  Die erste ist der Rückfall in einen —  Ehelehre und der beibehaltenen tradi-  oder das Festhalten an einem — morali-  tionellen Ehemoral, die im Sexualpessi-  schen Rigorismus vor allem in der Frage  mismus der augustinischen Anthro-  der Methode zur Wahrnehmung der  pologie ihre letzten Wurzeln hat. „Die  ehemals einseitige Ausrichtung der  grundsätzlich eingeforderten verant-  worteten Elternschaft*. Ohne auf diese  Ehe auf Fortpflanzung taucht nun  Problematik ausführlicher eingehen zu  plötzlich wieder auf, nur diesmal nicht  wollen, sei darauf hingewiesen, daß  auf der doktrinären, sondern auf der  sich Papst Paul VI. in seiner Enzyklika  normativen Ebene, auf der Ebene der  Ehemoral. ... Der Sache nach bleibt da-  ‚Humanae Vitae‘ entgegen dem Votum  der Mehrheit einer eigens dafür einge-  mit in der Ehemoral im Grunde alles  beim Alten, und dies, obwohl die  setzen Kommission gegen die Zu-  lassung von sogenannten künstlichen  Ehe(zweck)lehre, die seit jeher das  doktrinäre Fundament für diese Ehe-  Methoden der Empfängnisregelung  ausgesprochen hat. Er tat dies unter  moral abgab, drei Jahre zuvor erheb-  ausdrücklicher Ablehnung des soge-  lich verändert und weiterentwickelt  nannten Ganzheitsprinzips, welches  worden war.“ »  im Anschluß an eine Formulierung in  Es ist bekannt, daß Johannes Paul II.  Gaudium et Spes Nummer 50 die  sich dieses Anliegen Pauls VI. in be-  Ausrichtung der „Ehe und eheliche(n)  sonderer Weise zu eigen gemacht und  Liebe  auf die Zeugung und Erzie-  versucht hat, die traditionelle Ehe-  hung zur Nachkommenschaft“ postu-  moral in einem erneuerten persona-  lierte, diese Forderung jedoch nicht an  listischen Ansatz tiefer zu begründen,  den einzelnen ehelichen Akt stellen  wobei nach wie vor sein Verständnis  der ‚Natur‘ des ehelichen Aktes die  wollte. Demgegenüber betonte Paul  VI. unter Berufung auf die entspre-  entscheidende Rolle spielt. Er stellt die  chende Bestimmung in ‚Casti Con-  Ausübung des Geschlechtsverkehrs  nubii‘, „daß jeder eheliche Akt ... offen  unter eine doppelte Norm: Dieser muß  bleiben muß für die Weitergabe des  einerseits (personalistisch) der Aus-  Lebens”“?,  druck einer vorbehaltlosen Selbsthin-  Diese Entscheidung Pauls VI. hat be-  gabe der Partner sein”, woraus sich  kanntlich innerhalb der katholischen  letztlich die Ehe als einzig legitimer  Kirche nicht die von ihm erhoffte und  Raum der geschlechtlichen Vereini-  eingemahnte Rezeption gefunden. Der  gung ergibt; und er muß andererseits  Grund liegt nach Meinung vieler in  (entsprechend der ‚Natur‘ des ehe-  Ein weiteres Beispiel für diesen Rigorismus wäre der kirch(enamt)liche Umgang mit wiederver-  heirateten Geschiedenen, die im Frieden mit der Kirche leben wollen. Auf diese umstrittene Frage  möchte ich hier nicht weiter eingehen.  Humanae Vitae Nr. 11; Vgl. auch ebd, Nr. 14,  Gruber, Christliche Ehe 169f.  „Die leibliche Ganzhingabe wäre eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen und Frucht persönlicher  Ganzhingabe wäre, welche die ganze Person, auch in ihrer zeitlichen Dimension, miteinschließt.“  (FC 11).en un eine doppelte Norm: Dieser MUu
bleiben mu{l Für die Weitergabe des einerselits (personalistisch) der Aus-
Lebens” druck eiıner vorbehaltlosen Selbsthin-
Diese Entscheidung auls VI hat be- gyabe der Partner se1n“, W OTaus sich
kanntlich innerhalb der katholischen letztlich die Ehe als eiNZ1g legitimer
Kirche nicht cClie VOo  - ihm erhoffte un aum der geschlechtlichen Vereini1-
eingemahnte Kezeption gefunden. Der ZUNg ergibt; un er mu{fs andererseits
rund jeg ach Meinung vieler ın (entsprechend der ‚Na des ehe-

Kın weiteres eispiel Hr diesen Rigorismus wAaäare der kirch(enamt)liche mit wiederver-
heirateten Geschiedenen, die 1 Frieden mit der Kirche leben wollen. Auf diese umstrittene rage
möchte ich hier nicht weiter eın hen
Humanae ıtae Nr. 11; Vgl au eb  Q Nr.
Gruber, Christliche FEhe 169
„Die leibliche Ganzhingabe ware eine üge, SIE nicht Zeichen un Frucht persönlicher
Ganzhingabe r  ware, welche dıe BANZE Person, auch ın hrer zeitlichen Dimension, miteinschließt.”
(FC 11).

22 Schwabeneder /Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft 

deo Neben dieser positiven Rezeption 
gibt es zwei bedenkliche Weiterent­
wicklungen, die noch kurze Erwäh­
nung finden sollen. 
Die erste ist der Rückfall in einen -
oder das Festhalten an einem - morali­
schen Rigorismus vor allem in der Frage 
der Methode zur Wahrnehmung der 
grundsätzlich eingeforderten verant­
worteten Elternschaft 21

• Ohne auf diese 
Problematik ausführlicher eingehen zu 
wollen, sei darauf hingewiesen, daß 
sich Papst Paul VI. in seiner Enzyklika 
,Humanae Vitae' entgegen dem Votum 
der Mehrheit einer eigens dafür einge­
setzen Kommission gegen die Zu­
lassung von sogenannten künstlichen 
Methoden der Empfängnisregelung 
ausgesprochen hat. Er tat dies unter 
ausdrücklicher Ablehnung des soge­
nannten Ganzheitsprinzips, welches 
im Anschluß an eine Formulierung in 
Gaudium et Spes Nummer 50 die 
Ausrichtung der "Ehe und eheliche(n) 
Liebe . .. auf die Zeugung und Erzie­
hung zur Nachkommenschaft" postu­
lierte, diese Forderung jedoch nicht an 
den einzelnen ehelichen Akt stellen 
wollte. Demgegenüber betonte Paul 
VI. unter Berufung auf die entspre­
chende Bestimmung in ,Casti Con­
nubii', "daß jeder eheliche Akt ... offen 
bleiben muß für die Weitergabe des 
Lebens" 22. 

Diese Entscheidung Pauls VI. hat be­
kanntlich innerhalb der katholischen 
Kirche nicht die von ihm erhoffte und 
eingemahnte Rezeption gefunden. Der 
Grund liegt nach Meinung vieler in 

einem Auseinanderklaffen zwischen 
der erneuerten, personal ausgerichte­
ten und die Sexualität als Ausdrucks­
gestalt der ehelichen Liebe bejahenden 
Ehe/ehre und der beibehaltenen tradi­
tionellen Ehemoral, die im Sexualpessi­
mismus der augustinischen Anthro­
pologie ihre letzten Wurzeln hat. "Die 
ehemals einseitige Ausrichtung der 
Ehe auf Fortpflanzung taucht nun 
plötzlich wieder auf, nur diesmal nicht 
auf der doktrinären, sondern auf der 
normativen Ebene, auf der Ebene der 
Ehemoral. .. . Der Sache nach bleibt da­
mit in der Ehemoral im Grunde alles 
beim Alten, und dies, obwohl die 
Ehe(zweck)lehre, die seit jeher das 
doktrinäre Fundament für diese Ehe­
moral abgab, drei Jahre zuvor erheb­
lich verändert und weiterentwickelt 
worden war." 23 

Es ist bekannt, daß Johannes Paul 11. 
sich dieses Anliegen Pauls VI. in be­
sonderer Weise zu eigen gemacht und 
versucht hat, die traditionelle Ehe­
moral in einem erneuerten persona­
listischen Ansatz tiefer zu begründen, 
wobei nach wie vor sein Verständnis 
der ,Natur' des ehelichen Aktes die 
entscheidende Rolle spielt. Er stellt die 
Ausübung des Geschlechtsverkehrs 
unter eine doppelte Norm: Dieser muß 
einerseits (personalistisch) der Aus­
druck einer vorbehaltlosen Selbsthin­
gabe der Partner sein24

, woraus sich 
letztlich die Ehe als einzig legitimer 
Raum der geschlechtlichen Vereini­
gung ergibt; und er muß andererseits 
(entsprechend der ,Natur' des ehe-

21 Ein weiteres Beispiel für diesen Rigorismus wäre der kirch(enamt)liche Umgang mit wiederver­
heirateten Geschiedenen, die im Frieden mit der Kirche leben wollen. Auf diese umstrittene Frage 
möchte ich hier nicht weiter eingehen. 

" 
2J 

24 

Humanae Vitae Nr. 11; Vgl. auch ebd. Nr. 14. 
Gruber, Christliche Ehe 169f. 
"Die leibliche Ganzhingabe wäre eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen und Frucht persönlicher 
Ganzhingabe wäre, welche die ganze Person, auch in ihrer zeitlichen Dimension, miteinschließt." 
(FCll). 
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lichen es) offen sSeın Hır eine MOg- schaft L  L Kevision der eigenen OS1-
liche Zeugung”, wobei der Ausschluß on veführt werden wird, wobei nicht
des zweıten spektes durch künstliche verschwiegen werden soll, dafls 1e6S$
Methoden der Empfängnisregelung EINE Haltungsänderung des papst-

ichen Lehramtes erfordern würde.nach einung des Papstes zurück-
WITL. auf den ersten
„Während dıe geschlechtliche Vereimugung iıhrer
ganzen atur nach eın vorbehaltloses gyegensel- Gefahr eINeEr Hreologischen

Idealisterunghges Sichschenken der ‚Attben Ausdruck
bringt, ırd SIE durch diıe Empfängnisverhütung

einer objektiv widersprüchlichen Gebärde, zZU Die zweiıte nicht unbedenkliche
einem Sich-nicht-ganz-Schenken. 50 koömmt ur
aktiven Zurückweisung der Offenheit tür das Weiterentwicklung der nachkonzili-

AIen lehramtlichen Ehelehre besteht 1ınLeben auch 1NEe Verfälschung der inneren
Wahrheit ehelicher Liebe, die Ja zur Hingabe 1ın einer zunehmenden theologischen deali-
personaler Ganzheit berufen eb (. 32) SICFUNG on Ehe und Famuilıe un! betritft
Dem aufgrund des starren Festhaltens hauptsächlich das Pontitikat Johannes
a  ; dieser Position durch as päpstliche Pauls I{ iın erstes zunächst blof

äaufßeres Zeichen dieser Theolo-Lehramt einerseits un der en-
stehenden, VOT dem eigenen Gewissen gisierung der Ehe ist die Rede Von der
verantworteten Praxis vieler katholi- „Ehe und Familie 1mM ane Gottes‘ 7,
scher Ehepaare andererseits verursach- wodurch EINeE direkte Einsichtnahme

des Lehramtes in die ane Gottes be-ten „‚moralisch-ethische(n) Grundschis-
ma’ ın der Kirche‘ » arın je länger, treffend Ehe und Familuilie insinulert

weniger ausgewichen werden. wird. Wenn auch kein Zweiftel besteht,
Der ach dem Erscheinen der ENZY- da{is CN iIm Rahmen des christlichen
klika ‚Humanae Vitae‘ vielfach aANgC- (Claubens eine CNSC Beziehung zibt
wandte Lösungsversuch, bei grund- zwischen dem Heilswirken (Gottes ın
sätzlicher Zustimmung ZUT päpstli- Schöpfung, rlösung un Vollendung
chen Lehre auf die Letztinstanzlichkeit und dem Lebens- nd Liebesbund der
des christlichen (Gjewissens Zu verwel- Ehe, der dieses Heilswirken sakramen-
sen un denjenigen Katholiken, die für tal Zz.u bezeichnen vermag, besteht

doch die Gefahr einer direktenihre praktische Lebenssituathon
einem abweichenden Gewissensurteil Mystifizierung der Ehe un eıner

ihre Kirchlichkeit ungelangen, geradlinigen biblizistischen und / der
Christlichkeit cht abzusprechen, naturrechtlichen Ableitung eheethi-
mu 1n der Zukunft nd darin ist scher Normen. Die theologische Über-
Johannes au zuzustimmen dem höhung der Ehe konkretisiert sich
Streit U die sittliche Wahrheit we!l- Rahmen der eherelevanten Aussagen
chen. Es bleibt hoffen, daß dieser des gegenwärtigen Papstes und des
Streit ın einer gegenseltigen Dialog- derzeitigen Lehramtes ın zweifacher
offenheit und grundsätzlichen Bereit- Weise:

Zur moöoraltheolo schen Fragwürdigkeit dieser Argumentation vgl stellvertretend für jele
dere etwa Bock ‚Humanae vitae‘ un dıe Anthropologie Karol Wojtylas, 11 HerKorr (1959)
374-—-3580, wiederabgedruckt in Ders., Ja Menschen. Bausteine einer konkreten Moral Aus
em Nachlaß hg Gerhard Höver, München 1995, 156167 und Gruber, Christliche Ehe 190201

Heller, Zusammenleben VO:  —_ Frau un Mann. Kirche und Nichteheliche Lebensgemeinschaften,
mu einem Vorwort Zulehner, Klagenfurt 1989, 155

>> Vgl etw. die Überschrift des {1 Teiles Vo  m } Familiaris Consortio.

5chwabeneder / Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft 23 

lichen Aktes) offen sein für eine mög­
liche Zeugung25

, wobei der Ausschluß 
des zweiten Aspektes durch künstliche 
Methoden der Empfängnisregelung 
nach Meinung des Papstes zurück­
wirkt auf den ersten: 
"Während die geschlechtliche Vereinigung ihrer 
ganzen Natur nach ein vorbehaltloses gegensei­
tiges 5ichschenken der Gatten zum Ausdruck 
bringt, wird sie durch die Empfän gnisverhütung 
zu einer objektiv widersprüchlichen Gebärde, zu 
einem 5ich-nicht-ganz-5chenken. 50 kommt zur 
aktiven Zurückweisung der Offenheit für das 
Leben auch eine Verfälschung der inneren 
Wahrheit ehelicher Liebe, die ja zur Hingabe in 
personaler Ganzheit berufen is t. " (FC 32) 

Dem aufgrund des starren Festhaltens 
an dieser Position durch das päpstliche 
Lehramt einerseits und der entgegen­
stehenden, vor dem eigenen Gewissen 
verantworteten Praxis vieler katholi­
scher Ehepaare andererseits verursach­
ten " ,moralisch-ethische(n) Grundschis­
ma' in der Kirche" 26 kann je länger, 
umso weniger ausgewichen werden. 
Der nach dem Erscheinen der Enzy­
klika ,Humanae Vitae' vielfach ange­
wandte Lösungsversuch, bei grund­
sätzlicher Zustimmung zur päpstli­
chen Lehre auf die Letztinstanzlichkeit 
des christlichen Gewissens zu verwei­
sen und denjenigen Katholiken, die für 
ihre praktische Lebenssituation zu 
einem abweichenden Gewissensurteil 
gelangen, ihre Kirchlichkeit und 
Christlichkeit nicht abzusprechen, 
muß in der Zukunft - und darin ist 
Johannes Paul 11. zuzustimmen - dem 
Streit um die sittliche Wahrheit wei­
chen. Es bleibt zu hoffen, daß dieser 
Streit in einer gegenseitigen Dialog­
offenheit und grundsätzlichen Bereit-

schaft zur Revision der eigenen Posi­
tion geführt werden wird, wobei nicht 
verschwiegen werden soll, daß dies 
eine Halhmgsänderung des päpst­
lichen Lehramtes erfordern würde. 

3.3. Gefah r einer theologischen 
Idealisierung 

Die zweite nicht unbedenkliche 
Weiterentwicklung der nachkonzili­
aren lehramtlichen Ehelehre besteht in 
einer zunehmenden theologischen Ideali­
sierung von Ehe und Familie und betrifft 
hauptsächlich das Pontifikat Johannes 
Pauls II. Ein erstes - zunächst bloß 
äußeres - Zeichen dieser Theolo­
gisierung der Ehe ist die Rede von der 
"Ehe und Familie im Plane Gottes" 27, 
wodurch eine direkte Einsichtnahme 
des Lehramtes in die Pläne Gottes be­
treffend Ehe und Familie insinuiert 
wird. Wenn auch kein Zweifel besteht, 
daß es im Rahmen des christlichen 
Glaubens eine enge Beziehung gibt 
zwischen dem Heilswirken Gottes in 
Schöpfung, Erlösung und Vollendung 
und dem Lebens- und Liebesbund der 
Ehe, der dieses Heilswirken sakramen­
tal zu bezeichnen vermag, so besteht 
doch die Gefahr einer zu direkten 
Mystifizierung der Ehe und einer zu 
geradlinigen biblizistischen und / oder 
naturrechtlichen Ableihmg eheethi­
scher Normen. Die theologische Über­
höhung der Ehe konkretisiert sich im 
Rahmen der eherelevanten Aussagen 
des gegenwärtigen Papstes und des 
derzeitigen Lehramtes in zweifacher 
Weise: 

25 Zur moraltheologischen Fragwürdigkeit dieser Argumentation vgl. s tellvertretend für viele an­
dere etwa F. Böckle, ,Humanae vitae' und die Anthropologie Karo! WOjtylas, in : HerKorr 43 (1989) 
374- 380, wiederabgedruckt in: Das., Ja zum Menschen. Bausteine einer konkreten Moral. Aus 
dem Nachlaß hg. v. Gerhard Höver, München 1995, 156-167 und Gruber, Christliche Ehe 190- 20l. 

26 A. Heller, Zusammenleben von Frau und Mann. Kirche lmd Nichteheliche Lebensgemeinschaften. 
mit einem Vor,:\,ort v. P.M. Zulehn er, Klagenfurt 1989, 155. 

27 Vgl. etwa die Uberschrift des ll . Teiles von Farniliaris Consortio. 
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a) In einem Bıblizısmus beziehungs- ECEUE Instrumentalisierung einzufüh-
weise einer überhöhten IC des ellen- ren, nämlich Ild  1€ konkrete 1e dem
wertes Ehe und Famuilie mM Rahmen metaphysischem Geheimnis der Liebe
der Heilsgeschichte. 50 scheint es weiıt unterzuordnen“”, „die Teten Men-
überzogen, wWwWenn der Weltkatechismus schen24  Schwabeneder / Vom Zweckvertrag zur Lebensgemeinschaft  a) In einem Biblizismus beziehungs-  neue Instrumentalisierung einzufüh-  weise einer überhöhten Sicht des Stellen-  ren, nämlich „die konkrete Liebe dem  wertes von Ehe und Familie im Rahmen  metaphysischem Geheimnis der Liebe  der Heilsgeschichte. So scheint es weit  unterzuordnen”, „die konkreten Men-  überzogen, wenn der Weltkatechismus  schen ... gleichsam zu Objekten dieser  in Nummer 1602 konstatiert: „Von  metaphysischen Liebe“” zu machen.  ihren ersten bis zu den letzten Seiten  Die  Zzur  aufgezeigten Tendenzen  spricht die Schrift von der Ehe und  Idealisierung von Ehe und Familie  ihrem ‚Mysterium‘“, Die Ehe wird da-  sind auch dahingehend bedeutsam,  durch beinahe zur Mitte der göttlichen  daß Johannes Paul II. — der ja immer  wieder die moderne Zivilisation als  Offenbarung hochstilisiert.  Diese theologische Idealisierung von Ehe und  ‚kranke‘ Zivilisation kritisiert und ihr  Familie kommt auch im ‚Brief Papst Johannes Paul  II. an die Familien‘ vom 2. Februar 1994 mehrmals  als Therapie die göttliche Wahrheit  zum Ausdruck. So erscheint es exegetisch als  auch und vor allem über Ehe und  äußerst fragwürdig, daß Jesus mit seiner An-  Familie entgegenhält — dadurch einen  wesenheit bei der Hochzeit zu Kana zeigen will,  gesellschaftlichen Trend verstärkt, der  „wie tief die Wahrheit der Familie in die Offenbarung  Gottes und in die Heilsgeschichte eingeschrieben ist”  ebenfalls das Gelingen des Lebens in  und dabei „Verkünder der göttlichen Wahrheit über  erster Linie in der Privatsphäre der  kleinen Lebenswelten ansiedelt, diese  die Ehe“ (Nr. 18) ist, ebenso, wenn mit bezug auf  Eph 5,21-33 die „Familie selbst (als) das tiefe  somit idealisierend auflädt und durch  Geheimnis Gottes“ (Nr. 19) bestimmt und an  späterer Stelle in bezug auf die Heilige Familie  die damit verbundene Überforderung  gesagt wird: „Auf diese Weise steht die Familie  derselben nicht  wenig zu deren  wahrhaftig im Zentrum des neuen Bundes.“ (Nr. 20).  Scheitern beiträgt. Dieser Idealisie-  rung, die zu einem „Dauerzustand  b) Neben dieser heilsgeschichtlichen  chronischer Überforderung“ ” zu wer-  Überhöhung von Ehe und Familie fin-  den droht, wird am besten mit einem  det sich bei Johannes Paul II. auch eine  realitätsgerechten Blick und einer  metaphysische Idealisierung der Liebe  damit verbundenen Gelassenheit zu  als völlig selbstloser Hingabe an die  begegnen sein.  Person des anderen. Aus der Vorstel-  lung, daß nur eine solch völlig selbst-  4. Christliche Ehe als zeitgemäße  lose Liebe der Würde des anderen  Alternative  gerecht wird, geraten alle darunter  stehenden Dimensionen menschlicher  Die Gestalt der Lebensform Ehe (und  Liebe in Gefahr, moralisch diskreditiert  Familie) und das Gelingen derselben  zu werden. „Johannes Paul II. fordert  liegen nicht nur in der Hand der jewei-  in Konsequenz seiner personalisti-  ligen Ehepartner, sondern hängen je-  schen Norm, jegliche Instrumentalität  weils auch stark vom gesellschaft-  aus der leibseelischen Einheit der  lichen Umfeld ab. Deshalb soll in eini-  Gatten zu verbannen.“* Doch läuft er  gen Stichworten die Besonderheit der  dadurch Gefahr — wie Dietmar Mieth  gesellschaftlichen Situation, in der in  analysiert hat —, unter der Hand eine  Mitteleuropa gegenwärtig Ehen gelin-  38  o  Gruber, Christliche Ehe 203.  D. Mieth, Ehe als Entwurf. Zur Lebensform der Liebe, Mainz 1984, 72; 75.  ®  Heller, Zusammenleben 327; vgl. ebd. 329: „In diesen Perspektiven wird ein Lied auf die eheliche  Liebe gesungen, das kaum der Realität standhält. Liebe und Ehe werden theologisch in den  Himmel gehoben, statt sie, mit Blick auf den Himmel, auf der Erde zu verwurzeln.”gleichsam bjekten dieser
ın Nummer 1602 konstatiert: „Von metaphysischen Liebe“ * machen.
ihren ersten bis Z den etzten Seiten [ die ZUTaufgezeigten Tendenzen
spricht die Schrift VOo  - der Ehe und Idealisierung VO  —; Ehe un Familie
ihrem ‚Mysterium””. [ Die Ehe wird da- sind auch dahingehend bedeutsam,
durch beinahe ZUT Mıtte der yöttlichen Johannes Paul I1 der Ja immer

wieder dıie moderne Zivilisation alsffenbarung hochstilisiert.
Diese theologische Idealisierung Von Ehe und ‚kranke‘ Zivilisation kritisiert un! ihr
Famıilie Omm: uch Im ‚Briefaps Johannes Paul
Il Üan dıe Familıen" VO| Februar 1994 mehrmals als Therapie die gyöttliche Wahrheit
ZU Ausdruck. S0 erscheint exegetisch als auch un VOT em ber Ehe un
außerst fragwürdig, dafß esus miıt seiner An- Famiuilie entgegenhält dadurch einen
wesenheit bei der Hochzeit Z Kana zeigen will, gesellschaftlichen Trend verstarkt, der
„WIE tief dıe Wahrheit der Familıe In dıe Offenbarung
Gottes und In dıe Heilsgeschichte eingeschrieben ıst  ‚ ebenfalls das Gelingen des Lebens In
und e1 Verkünder der göttlichen Wahrheit über erster 1inıe ın der Privatsphäre der

kleinen Lebenswelten ansiedelt, diesedie FEhe“ (Nr. 18) ıst, ebenso, mit bezug auf
Eph „21-33 die „Familie selbst als das Hefe somıit idealisierend uflädt und durch
Geheimnis Gottes’ (Nr. 19) bestimmt und
spaterer Stelle ın bezug auf die Heilige Familie Cie damit verbundene Überforderung
sa ird „Auf diese Weise steht die Familie derselben nicht wen1ig deren
wahrhaftıg Im Pentrum des Bundes.” (Nr. 20) Scheitern eiträgt. [ heser Idealisie-

mung, die einem „Dauerzustand
en dieser heilsgeschichtlichen chronischer Überforderung”“ “ Z.u WeTl-

Überhöhung ON Ehe un Famıilie fin- den droht, wird besten muiıt einem
det sich bei Johannes Paul Il auch eine realitätsgerechten Blick nd einer

metaphysische Idealisierung der Liebe damıt verbundenen Gelassenheit
als völlig selbstloser Hıngabe die begegnen sSe1n.
Person des anderen. Aus der Vorstel-
lung, daß 1UT eine solch völlıg selbst- Christliche Ehe als zeitgemäfße
OSe 1e der ur des anderen Alternative
gerecht wird, T  1 alle darunter
stehenden Dimensionen menschlicher {Die Gestalt der Lebenstorm Ehe (und
1e in Gefahr, moralisch diskreditiert amılıe un! das elingen derselben

werden. „Johannes Paul I1 ordert liegen cht ın der and der JjeweIl-
ın Konsequenz seiner personalisti- ligen Ehepartner, sondern hängen Je-
schen Norm, jegliche Instrumentalität weils auch stark VOo gesellschaft-
Aaus der leibseelischen Einheit der lichen Umiteld ab Deshalb soll 1n ein1-
(jatten verbannen.“”“* och au elr SCn Stichworten dıie Besonderhei der
dadurch Gefahr Wwıe |)hetmar Mieth gesellschaftlichen Sıtuathon, in der iın
analysiert hat ınter der Han eıNe Mitteleuropa gegenwartıig Ehen gelin-

Gruber, Christliche Ehe 203
jeth, Ehe als Entwurt. Zur Lebensform der 1eDe, Maınz 1984, 7/2;

u\ Heller, Zusammenleben 327; vgl eb  C 3729 „In diesen Perspektiven ird eın Lied auf die eheliche
Liebe/ as aum der Realıität standhält. Liebe un! Ehe werden theologisch In den
Himme!l gehoben, s1e, mıit Blick auf den Hiımmel, auf der Erde Z verwurzeln.”
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a) In einem Biblizismus beziehungs­
weise einer überhöhten Sicht des Stellen­
wertes von Ehe und Familie im Rahmen 
der Heilsgeschichte. So scheint es weit 
überzogen, wenn der Weltkatechismus 
in Nummer 1602 konstatiert: "Von 
ihren ersten bis zu den letzten Seiten 
spricht die Schrift von der Ehe und 
ihrem ,Mysterium"'. Die Ehe wird da­
durch beinahe zur Mitte der göttlichen 
Offenbarung hochstilisiert. 
Diese theologische Idealisierung von Ehe und 
Familie kommt auch im ,Brief Papst Johannes Paul 
II. an die Familien' vom 2. Februar 1994 mehrmals 
zum Ausdruck. So erscheint es exegetisch als 
äußerst fragwürdig, daß Jesus mit seiner An­
wesenheit bei der Hochzeit zu Kana zeigen will, 
"wie tief die Wahrheit der Familie in die Offenbarung 
Gottes und in die Heilsgeschichte eingeschrieben ist" 
und dabei " Verkünder der göttlichen Wahrheit über 
die Ehe" (Nr. 18) ist, ebenso, wenn mit bezug auf 
Eph 5,21- 33 die "Familie selbst (als) das tiefe 
Geheimnis Gottes" (Nr. 19) bes timmt und an 
späterer Stelle in bezug auf die Heilige Familie 
gesagt wird: "Auf diese Weise steht die Familie 
wahrhaftig im Zentrum des neuen Bundes." (Nr. 20). 

b) Neben dieser heilsgeschichtlichen 
Überhöhung von Ehe und Familie fin­
det sich bei Johannes Paul 11. auch eine 
metaphysische Idealisierung der Liebe 
als völlig selbstloser Hingabe an die 
Person des anderen. Aus der Vorstel­
lung, daß nur eine solch völlig selbst­
lose Liebe der Würde des anderen 
gerecht wird, geraten alle darunter 
stehenden Dimensionen menschlicher 
Liebe in Gefahr, moralisch diskreditiert 
zu werden. "Johannes Paul 11. fordert 
in Konsequenz seiner personalisti­
schen Norm, jegliche Instrumentalität 
aus der leibseelischen Einheit der 
Gatten zu verbannen."28 Doch läuft er 
dadurch Gefahr - wie Diehnar Mieth 
analysiert hat -, unter der Hand eine 

28 Grube1·, Christliche Ehe 203. 

neue Instrumentalisierung einzufüh­
ren, nämlich "die konkrete Liebe dem 
metaphysischem Geheimnis der Liebe 
unterzuordnen", "die konkreten Men­
schen ... gleichsam zu Objekten dieser 
metaphysischen Liebe" 29 zu machen. 
Die aufgezeigten Tendenzen zur 
Idealisierung von Ehe und Familie 
sind auch dahingehend bedeutsam, 
daß Johannes Paul 11. - der ja immer 
wieder die moderne Zivilisation als 
,kranke' Zivilisation kritisiert und ihr 
als Therapie die göttliche Wahrheit 
auch und vor allem über Ehe und 
Familie entgegenhält - dadurch einen 
gesellschaftlichen Trend verstärkt, der 
ebenfalls das Gelingen des Lebens in 
erster Linie in der Privatsphäre der 
kleinen Lebenswelten ansiedelt, diese 
somit idealisierend auflädt und durch 
die damit verbundene Überforderung 
derselben nicht wenig zu deren 
Scheitern beiträgt. Dieser Idealisie­
rung, die zu einem "Dauerzustand 
chronischer Überforderung" 30 zu wer­
den droht, wird am besten mit einem 
realitätsgerechten Blick und einer 
damit verbundenen Gelassenheit zu 
begegnen sein. 

4. Christliche Ehe als zeitgemäße 
Alternative 

Die Gestalt der Lebensform Ehe (und 
Familie) und das Gelingen derselben 
liegen nicht nur in der Hand der jewei­
ligen Ehepartner, sondern hängen je­
weils auch stark vom gesellschaft­
lichen Umfeld ab. Deshalb soll in eini­
gen Stichworten die Besonderheit der 
gesellschaftlichen Situation, in der in 
Mitteleuropa gegenwärtig Ehen gelin-

29 D. Mieth, Ehe als Entwurf. Zur Lebensform der Liebe, Mainz 1984, 72; 75. 
30 Heller, Zusammenleben 327; vgl. ebd. 329: "In diesen Perspektiven wird ein Lied auf die eheliche 

Liebe gesungen, das kaum der Realität standhält. Liebe und Ehe werden theologisch in den 
Himmel gehoben, sta tt sie, mit Blick auf den Himmel, auf der Erde zu verwurzeln." 
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gn und zunehmend mifßlingen, [Nar- sprochenen Funktionen der Identitäts-
kiert werden. S  ng un der Vermittlung VO  -
In früheren Jahrhunderten wWwWäar das Stabilität und Geborgenheit vermoögen
en der Menschen, die überhaupt bis N einem Zzewlssen Trad auch
eine Ehe schließen konnten, großteils unterschiedliche Formen nichteheli-
gepragt on der Einheit VO  - amı hlen- cher Lebensgemeinschaften leisten,
en un Beruf. Im Zuge der Aus- cdie noch azu en ‚Vorteil“ einer
differenzierung der modernen hoch- größeren Flexibilität‘ haben und damit
komplexen Gesellschaft 1st diese kin- einem Grunderfordernis der moder-
heit weitgehend zerbrochen. Der viel- E  ; Wirtschaft und Gesellschaft eher
fältig in sich strukturierten öffentlichen entsprechen als die ‚starre‘ Orm der
Welt in Wirtschaft, Politik Medien 08 Ehe
wurde eine private Welt gegenüberge- Gleichzeitig bringt der ben ANSCSPIO-
tellt, ın deren Zentrum Ehe und chene Funktionsgewinn der Ehe ın der
Familie standen und stehen. Lhese modernen Gesellschaft die Gefahr einer
prıvate Welt SCWAaNN zunehmend en möglıchen Überforderung derselben mit
Schein VT1 Selbständigkeit, Doch der ö1 Was private persönliche Bezie-
Schein trog DDenn dem sogenannten hungen und innerhalb dieser VOr lem
Privatbereich wuchs Je länger uUINSO die FEhen leisten sollen, können SIP oft
mehr eiINnNe zentrale ufgzabe zZu er mußte nıcht Lhe hohen Erwartungen, die al
die ın den vielfältig ausdifferenzierten Ehe nd Familie zeste werden, Ffüh-
Bereichen des öffentlichen Lebens mıit Ten Desillusionierung und Ent-
ihren unterschiedlichen Wertvorstel- cCietäuschung, kompensatorische
lungen un Rollenanforderungen Funktion der Identitätsstiftung ın einer
mehr schwer ermöglichte personale identitätslosen Gesellschaft ist inner-
Iden hitat der Menschen stiften und SE halb VO Ehen Ur Teil möglich.
wahrleisten: „Die Ehe, die 1Im Zentrum Wird clie Entfaltung der gesamten Per-

sönlichen Identität an die intimedieser prıvaten Welt steht, erhält da-
durch eINEe BALLZ Funktion als Zweierbeziehung geknüpft, besteht
identitätsstiftendes, dem einzelnen dıe Gefahr, dafs diese unfier solcher
Stabilität un Geborgenheit verleihen- Belastung zusammenbricht.
des Moment. S1e wird ın der modernen dieser gesellschaftlich zwiespältigen
Gesellschaft wichtiger enn d  Je Sıtuaton ıst heute die Kirche herausge-
Doch aıt diesem Bedeutungswandel tordert, einen Beitrag ZuUu elingen

der Ehen eisten Dazu sollen ab-nd Bedeutungsgewinn der Ehe, der
ihren edeutungsverlust ın anderen schließend nOC einige Hinweise g_
Bereichen z als roduktons- geben werden:
einheitl oder als Versorgungsinstituthon Gerade in der Annahme und gleich-
Hür berutslose Frauen relatıviert, geht zeitigen Kelativierung der gegenWartZEN
and ıIn an der Verlust Ihrer gesell- gesellschaftlichen Funkhonszuweisung IN

schaftlichen Monopolstellung. \DITS an FEhe und Familie” sO1] die Ehe 1

Gruber, Christliche Ehe
Neben der (dentitätsverstärkung gehört nach WE VOTr cdie Erziehung der Kinder F} den vorrangıg-
en Aufgaben heutiger bamıiılier: „Die beiden wichtigsten Funktonen, auf cie der moderne,
gesellschaftlich ausdılfferenzierte Ehe- Un Familientypus heute mithin spezialisiert ist, sind dıe
“genscihge emobhonale Stabilisierung der Ehepartner SOWIE die Zeugung un Erziehung des5lach wuchses.” (ebd 441).
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gen und zunehmend mißlingen, mar­
kiert werden. 
In früheren Jahrhunderten war das 
Leben der Menschen, die überhaupt 
eine Ehe schließen konnten, großteils 
geprägt von der Einheit von Familien­
leben und Beruf. Im Zuge der Aus­
differenzierung der modernen hoch­
komplexen Gesellschaft ist diese Ein­
heit weitgehend zerbrochen. Der viel­
fältig in sich strukturierten öffentlichen 
Welt in Wirtschaft, Politik, Medien etc. 
wurde eine private Welt gegenüberge­
stellt, in deren Zentrum Ehe und 
Familie standen lmd stehen. Diese 
private Welt gewann zunehmend den 
Schein von Selbständigkeit. Doch der 
Schein trog. Denn dem sogenannten 
Privatbereich wuchs je länger umso 
mehr eine zentrale Aufgabe zu: er mußte 
die in den vielfältig ausdifferenzierten 
Bereichen des öffentlichen Lebens mit 
ihren unterschiedlichen Wertvorstel­
lungen und Rollenanforderungen nur 
mehr schwer ermöglichte personale 
Identität der Menschen stiften und ge­
währleisten: "Die Ehe, die im Zentrum 
dieser privaten Welt steht, erhält da­
durch eine ganz neue Funktion als 
identitätsstiftendes, dem einzelnen 
Stabilität und Geborgenheit verleihen­
des Moment. Sie wird in der modernen 
Gesellschaft wichtiger denn je." 31 
Doch mit diesem Bedeutungswandel 
und Bedeutungsgewinn der Ehe, der 
ihren Bedeutungsverlust in anderen 
Bereichen - etwa als Produktions­
einheit oder als Versorgungsinstitution 
für berufslose Frauen - relativiert, geht 
Hand in Hand der Verlust ihrer gesell­
schaftlichen Monopolstellung. Die ange-

31 Gruber, Clu'is tliche Ehe 74. 

sprochenen Funktionen der Identitäts­
stiftung und der Vermittlung von 
Stabilität und Geborgenheit vermögen 
bis zu einem gewissen Grad auch 
unterschiedliche Formen nichteheli­
cher Lebensgemeinschaften zu leisten, 
die noch dazu den ,Vorteil' einer 
größeren ,Flexibilität' haben und damit 
einem Grunderfordernis der moder­
nen Wirtschaft und Gesellschaft eher 
entsprechen als die ,starre' Form der 
Ehe. 
Gleichzeitig bringt der oben angespro­
chene Flmktionsgewinn der Ehe in der 
modernen Gesellschaft die Gefahr einer 
möglichen Überforderung derselben mit 
sich. Was private persönliche Bezie­
hungen und innerhalb dieser vor allem 
die Ehen leisten sollen, können sie oft 
nicht. Die hohen Erwartungen, die an 
Ehe und Familie gestellt werden, füh­
ren zu Desillusionierung und Ent­
täuschung, die kompensatorische 
Funktion der Identitätsstiftung in einer 
identitätslosen Gesellschaft ist inner­
halb von Ehen nur zum Teil möglich. 
Wird die Entfaltung der gesamten per­
sönlichen Identität an die intime 
Zweierbeziehung geknüpft, so besteht 
die Gefahr, daß diese unter solcher 
Belastung zusammenbricht. 
In dieser gesellschaftlich zwiespältigen 
Situation ist heute die Kirche herausge­
fordert, einen Beitrag zum Gelingen 
der Ehen zu leisten. Dazu sollen ab­
schließend noch einige Hinweise ge­
geben werden: 
a) Gerade in der Annahme und gleich­
zeitigen Relativ ierung der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Funktionszuweisung an 
Ehe und Familie32 soll die Ehe im 

32 Neben der Identitätsverstärktmg gehärt nach wie vor die Erziehung der Kinder zu den vorrangig­
sten Aufgaben heutiger Familien: "Die beiden wichtigsten Funktionen, auf die der moderne, 
gesellschaftlich ausdifferenzierte Ehe- und Familientypus heute mithin spezialisiert ist, sind die 
gegenseitige emotionale Stabilisierung der Ehepartner sowie die Zeugung und Erziehung des 
Nachwuchses." (ebd. 44f). 
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Anschluß a ‚Gaudium et Spes’ Num- auch gebrochene Heilswirklichkeit
INeTr verstärkt als „innıge (Gemein- en un erleben, ın der ihre
schaft des Lebens und der iebe  ” plau- Identitätswünsche, Geborgenheits-
oibilisiert werden. „Die vertraute und sehnsüchte un Freiheitsbestrebungen
dauernde Gemeinschaft mıit einem einen gelungenen Ausgleich finden
andersgeschlechtlichen Menschen 7ur und auf cie des Reiches (Gottes
gemeinsamen ewältigung des Lebens verwelsen.
(kann) als ‚grundlegender“‘ Sinngehalt
der Ehe ın der modernen Gesell- ber Fhen sind nicht 1Ur auf das
schaft“ ®» gelten. €e1 steht nicht die Reich Gottes hin relativ, G1E stehen
Gewinnung der eigenen Identität im auch ın Beziehung ZUuU gesellschaft-

lichen Umftfeld nd Gesellschaft 1ImVordergrund, sondern das gegensel-
tige Sich-Mit-Teilen, die bedingungs- ganzen egen einen möglichen E@201S-
OSe Annahme des/ der Je anderen und [TLUS zweiıt betont die Kirche
die daraus entstehende umfassende Recht dıe Dimension der Fruchtbarkeit
Lebensgemeinschaft. [Dies SEe{iz schon der Ehe Diese soll un kann sich auUSs-

einigermaßen gefestigte Persönlich- drücken In Kindern, aber auch in der
Offenheit und 1mM Einsatz für Men-keiten VOTaus, die jedoch nicht ZUu StarT,

sondern veränderungsfähig un schen ın der näheren mgebung un
wandlungsbereit Sein sollen. für die oroßen robleme der Mensch-

eit. Gerade christliche Gemeinden
Um Ehen gelingen A lassen, können einen Beitrag eisten, Ehepart-

braucht nicht sehr eiıne theologi- eTr aus der oft gefährlichen Isolation
sche Idealisierung, sondern eine reli- ihrer Zweierbeziehung befreien,
NOSE Relationalisierung und Relativie- ohne S1e allerdings durch übergrofße
FUNHS, Christen un Christinnen ZEeWIN- orderungen ehrenamtlichem
Nen ihre Identität un Subjektivität Engagement wieder elasten.
zuerst un zuletzt unfter den ugen Das gegenseıltige Sich-Ansehen der
(Gottes. nsoftfern die Ehe als Sakrament Partner braucht die Erganzung des
diesen Aspekt Z bezeichnen und gemeinsamen Sehens und Gehens in
realisieren8 ist SIE mehr als eın die gleiche Richtung.
weltlich Ding”‘, ist S1E Heilszeichen, ın
dem das bezeichnete eil schon VT - d) Die Kirche 1at sich einzusetzen Für
borgen gegenwartıg ist Und dennoch wirklich partnerschaftliche Ehen, 171

ist die Ehe cht schon das Reich denen TAaUuU und Mann gyleiche Rechte,
Gottes selbst S1e steht, WIıEe jede andere Pflichten, ufgaben und ur be-
irdische Wirklichkeit, unter dem escha- sıtzen. Partnerschaftliche Ehen stehen
tologischen Vorbehalt. [Dies entlastet e1 nicht un dem Vorbehalt jeder-
SIE VOT allzu oroßen eils- un Glücks- zeıt möglicher ündigung WwW1e ZUuUm

erwartungen. Wenn jedoch beide art- Teil nichteheliche Partnerschaften. S1e
er die Dimensionen des aubens, entsprechen auch nicht dem Idea
der Hoffnung un der 1e in die Ehe der romantischen Verschmelzungsehe,
miteinbringen, können SIE guten ach dem der eine hne die Erganzung
Mutes sSe1n, ihre Ehe bereits als WEnnn durch die andere nicht en könnte.
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Anschluß an ,Gaudium et Spes' Num­
mer 48 verstärkt als "innige Gemein­
schaft des Lebens und der Liebe" pI au­
sibilisiert werden. "Die vertraute und 
dauernde Gemeinschaft mit einem 
andersgeschlechtlichen Menschen zur 
gemeinsamen Bewältigung des Lebens 
(kann) als ,grundlegender' Sinngehalt 
der Ehe in der modernen Gesell­
schaft" 33 gelten. Dabei steht nicht die 
Gewinnung der eigenen Identität im 
Vordergrund, sondern das gegensei­
tige Sich-Mit-Teilen, die bedingungs­
lose Annahme des / der je anderen und 
die daraus entstehende umfassende 
Lebensgemeinschaft. Dies setzt schon 
einigermaßen gefestigte Persönlich­
keiten voraus, die jedoch nicht zu starr, 
sondern veränderungsfähig und 
wandlungsbereit sein sollen. 

b) Um Ehen gelingen zu lassen, 
braucht es nicht so sehr eine theologi­
sche Idealisierung, sondern eine reli­
giöse Relationalisierung und Relativie­
rung. Christen und Christinnen gewin­
nen ihre Identität und Subjektivität 
zuerst und zuletzt unter den Augen 
Gottes. Insofern die Ehe als Sakrament 
diesen Aspekt zu bezeichnen und zu 
realisieren vermag, ist sie mehr als ,ein 
weltlich Ding', ist sie Heilszeichen, in 
dem das bezeichnete Heil schon ver­
borgen gegenwärtig ist. Und dennoch 
ist die Ehe nicht schon das Reich 
Gottes selbst. Sie steht, wie jede andere 
irdische Wirklichkeit, unter dem escha­
tologischen Vorbehalt. Dies entlastet 
sie vor ailzu großen Heils- und Glücks­
erwartungen. Wenn jedoch beide Part­
ner die Dimensionen des Glaubens, 
der Hoffnung und der Liebe in die Ehe 
miteinbringen, können sie guten 
Mutes sein, ihre Ehe bereits als - wenn 

3J Ebd.280. 

auch gebrochene - Heilswirklichkeit 
zu leben und zu erleben, in der ihre 
Identitätswünsche, Geborgenheits­
sehnsüchte und Freiheitsbestrebungen 
einen gelungenen Ausgleich finden 
und so auf die Fülle des Reiches Gottes 
verweisen. 

c) Aber Ehen sind nicht nur auf das 
Reich Gottes hin relativ, sie stehen 
auch in Beziehung zum gesellschaft­
lichen Umfeld und zur Gesellschaft im 
ganzen. Gegen einen möglichen Egois­
mus zu zweit betont die Kirche zu 
Recht die Dimension der Fruchtbarkeit 
der Ehe. Diese soll und kann sich aus­
drücken in Kindern, aber auch in der 
Offenheit und im Einsatz für Men­
schen in der näheren Umgebung und 
für die großen Probleme der Mensch­
heit. Gerade christliche Gemeinden 
können einen Beitrag leisten, Ehepart­
ner aus der oft gefährlichen Isolation 
ihrer Zweierbeziehung zu befreien, 
ohne sie allerdings durch übergroße 
Forderungen zu ehrenamtlichem 
Engagement wieder neu zu belasten. 
Das gegenseitige Sich-Ansehen der 
Partner braucht die Ergänzung des 
gemeinsamen Sehens und Gehens in 
die gleiche Richtung. 

d) Die Kirche hat sich einzusetzen für 
wirklich partnerschaftliche Ehen, in 
denen Frau und Malm gleiche Rechte, 
Pflichten, Aufgaben und Würde be­
sitzen. Partnerschaftliehe Ehen stehen 
dabei nicht unter dem Vorbehalt jeder­
zeit möglicher Kündigung wie zum 
Teil nichteheliche Partnerschaften. Sie 
entsprechen auch nicht dem Ideal 
der romantischen Verschmelzungsehe, 
nach dem der eine ohne die Ergänzung 
durch die andere nicht leben könnte. 
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Sie sind ın frei gewollter Bindung schaftspolitische Einforderung ehe- und
sOz10-0konomischereingegangene Lebenspartnerschaften familiengerechter

eigenständiger ubjekte, die ih Strukturen andererseits. Das Vorbild
Unterschiedlichkeit wahren dürfen un einladende odell gelingender Ehen
und ständig MEeUu auf der Suche aind ist1wichiger als schöne Predigten
nach dem richtigen Verhältnis Vo  a und kluge Bücher und Aufsätze Zu
Nähe un Distanz, VO Bindung un Thema ‚Ehe’‘
Freiheit, aber auch nach gerechter DIie Kirche mutet den Menschen, die

eine Ehe schließen der besser: erotff-Aufteilung der erufs- un Aaus-
arbeit. MNenNn wollen, viel cht weniger als

lebenslange JTreue ın u  n WIE 17
e) Entschiedenheit und ethische Liebe schlechten agen Sie weils sich in die-
sind die zentralen sittlichen Grund- SCT ihrer umutung estar. durch das
gehalte der christlichen Ehe Ist clie Zeugnis der HI Schrift, durch die
erotische 1e der Ausgangspunkt für Erfahrung S vıeler gelingender Ehen
viele gegenwärtige Ehen, braucht ın Vergangenheit un Gegenwart un
diese erotische 16 nicht als deren nicht zuletzt durch die Einsicht 1ın die
Abwertung, sondern als deren Schutz- Erfordernisse echter, bedingungsloser
[aum die Dimension der racliıkalen Hingabe S1je sollte sich aber nicht
Entschiedenheit un der hingebungs- wundern, da{fs gerade 1ın der heutigen
bereiten ethischen 1e€ An dieser gesellschaftlichen Situation viele Men-
Stelle wird das Charakteristikum der schen cdieser Zumutung nicht gerecht
christlichen Ehe Al deutlichsten. Sie werden können) Dafs auch für diese
mMute den Ehepartnern sich noch gangbarere Wege als die bisheri-
trauen nd darauf vertrauen, da SCn gefunden werden, bleibt für die

uKun ZUuU hoffen.eine letzte unbedingte Entschiedenheit
für den anderen und daraus resultie- Und denrioch, dAie Zu-Mutun der
rende lebenslange Treue eher Erfül- christlichen Ehe, befreit On patrlar-
lung denn Einschränkung der eigenen chalen Verzerrungen und sSO710-Okono-
Freiheit ıst und ın der Haltung der hin- mischen Notwendigkeiten-
gebungsbereiten ethischen Liebe z7um elr Zeiten, ist ach WIEe VOT aktuell
Glücken des Lebens und der Liebe Vielleicht ist die christliche Ehe nicht
üuhrt. mehr das Fundament der heutigen

Gesellschaft, sicher aber EINE lehbare
DITS Kirche erfüllt ihren Dienst an und lebenswerte Alternative IN Konzert

der christlichen Ehe nd VOT em an der pluralen Beziehungsmuüster, deren
den Menschen, die Ehe Sx leben VeTlr- vielfachen Verzerrungen und Ideologi-
suchen, nicht erster Linie durch sierungen SIE eine geschichtlich be-
MgOTrOSES Moralisieren der theolo- währte Lebenstorm entgegenzusetzen
visches Idealisieren, sondern durch D in der „das eıgene Glücken
mystagogische Begleitung der Fheleute MUr unter dem Aspekt des uckens
und derjenigen, die auf dem Weg ZUT des anderen  35 gesucht nd gefunden

werden annnEhe SIN}  d einerseıits SOWIIE gesell-

Vgl. dazu  Ebd. 24. Heller, Zusammenleben 305 — 332
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Sie sind in frei gewollter Bindung 
eingegangene Lebenspartnerschaften 
eigenständiger Subjekte, die ihre 
Unterschiedlichkeit wahren dürfen 
und ständig neu auf der Suche sind 
nach dem richtigen Verhältnis von 
Nähe und Distanz, von Bindung und 
Freiheit, aber auch nach gerechter 
Aufteilung der Berufs- und Haus­
arbeit. 

e) Entschiedenheit und ethische Liebe 
sind die zentralen sittlichen Grund­
gehalte der christlichen Ehe. Ist die 
erotische Liebe der Ausgangspunkt für 
viele gegenwärtige Ehen, so braucht 
diese erotische Liebe - nicht als deren 
Abwertung, sondern als deren Schutz­
raum - die Dimension der radikalen 
Entschiedenheit und der hingebungs­
bereiten ethischen Liebe. An dieser 
Stelle wird das Charakteristikum der 
christlichen Ehe am deutlichsten. Sie 
mutet den Ehepartnern zu, sich zu 
trauen und darauf zu vertrauen, daß 
eine letzte unbedingte Entschiedenheit 
für den anderen und daraus resultie­
rende lebenslange Treue eher Erfül­
lung denn Einschränkung der eigenen 
Freiheit ist und in der Haltung der hin­
gebungsbereiten ethischen Liebe zum 
Glücken des Lebens und der Liebe 
führt. 

f) Die Kirche erfüllt ihren Dienst an 
der christlichen Ehe und vor allem an 
den Menschen, die Ehe zu leben ver­
suchen, nicht in erster Linie durch 
rigoroses Moralisieren oder theolo­
gisches Idealisieren, sondern durch 
mystagogische Begleitung der Eheleute 
und derjenigen, die auf dem Weg zur 
Ehe sind 34, einerseits sowie gesell-

30J Vgl. dazu Heller, Zusammenleben 308- 332. 
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schaftspolitische Einforderung ehe- und 
familiengerechter sozio-ökonomischer 
Strukturen andererseits. Das Vorbild 
und einladende Modell gelingender Ehen 
ist dabei wichiger als schöne Predigten 
und kluge Bücher und Aufsätze zum 
Thema ,Ehe'. 
Die Kirche mutet den Menschen, die 
eine Ehe schließen - oder besser: eröff­
nen - wollen, viel zu: nicht weniger als 
lebenslange Treue in guten wie in 
schlechten Tagen. Sie weiß sich in die­
ser ihrer Zumutung bestärkt durch das 
Zeugnis der Hl. Schrift, durch die 
Erfahrung so vieler gelingender Ehen 
in Vergangenheit und Gegenwart und 
nicht zuletzt durch die Einsicht in die 
Erfordernisse echter, bedingungsloser 
Hingabe. Sie sollte sich aber nicht 
wundern, daß gerade in der heutigen 
gesellschaftlichen Situation viele Men­
schen dieser Zumutung nicht gerecht 
werden (können). Daß auch für diese 
noch gangbarere Wege als die bisheri­
gen gefunden werden, bleibt für die 
Zukunft zu hoffen. 
Und dennoch, die Zu-Mutung der 
christlichen Ehe, befreit von patriar­
chalen Verzerrungen und sozio-ökono­
mischen Notwendigkeiten vergange­
ner Zeiten, ist nach wie vor aktuell. 
Vielleicht ist die christliche Ehe nicht 
mehr das Fundament der heutigen 
Gesellschaft, sicher aber eine lebbare 
und lebenswerte Alternative im Konzert 
der pluralen Beziehungsmuster, deren 
vielfachen Verzerrungen und Ideologi­
sierungen sie eine geschichtlich be­
währte Lebensform entgegenzusetzen 
vermag, in der "das eigene Glücken 
nur unter dem Aspekt des Glückens 
des anderen" 35 gesucht und gefunden 
werden kann. 


